
Synopse Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsver-
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Zivilprozessordnung   

in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20.09.2013 (BGBl. I, 3642) 

Zivilprozessordnung  (ERVG)  
Änderungen durch das Gesetz zur Förderung des elekt ronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.1 0.2013 (BGBl. I, 
3786). 

Geändert durch / In-
krafttreten 

§ 130a Elektronisches Dokument § 130a Elektronisches Dokument - 
(1) Soweit für vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen, 
für Anträge und Erklärungen der Parteien sowie für Auskünf-
te, Aussagen, Gutachten und Erklärungen Dritter die Schrift-
form vorgesehen ist, genügt dieser Form die Aufzeichnung 
als elektronisches Dokument, wenn dieses für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet ist. Die verantwortende Person 
soll das Dokument mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur nach dem Signaturgesetz versehen. Ist ein übermit-
teltes elektronisches Dokument für das Gericht zur Bearbei-
tung nicht geeignet, ist dies dem Absender unter Angabe der 
geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich 
mitzuteilen. 

(1) Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen, schriftlich 
einzureichende Anträge und Erklärungen der Parteien sowie 
schriftlich einzureichende Auskünfte, Aussagen, Gutachten, 
Übersetzungen und Erklärungen Dritter können nach Maßgabe 
der folgenden Absätze als elektronisches Dokument bei Gericht 
eingereicht werden. 

Art. 1 Nr. 2: 01.01.2018 

(2) Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestim-
men für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeit-
punkt, von dem an elektronische Dokumente bei den Gerich-
ten eingereicht werden können, sowie die für die Bearbeitung 
der Dokumente geeignete Form. Die Landesregierungen kön-
nen die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Lan-
desjustizverwaltungen übertragen. Die Zulassung der elektro-

(2) Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Die Bundesregierung bestimmt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen. 

Art. 1 Nr. 2: 01.01.2018 

                                            
1 Zusammengestellt von Richter am Landgericht Peter Schuster, Verfahrenspflegestelle JUDICA (Oberlandesgericht Düsseldorf) 



nischen Form kann auf einzelne Gerichte oder Verfahren be-
schränkt werden. 
 (3) Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen 
sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf ei-
nem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 

Art. 1 Nr. 2: 01.01.2018 

 (4) Sichere Übermittlungswege sind 
1. der Postfach- und  Versanddienst eines De-Mail-Kontos, 
wenn der Absender bei Versand der Nachricht sicher im Sinne 
des § 4 Absatz 1 Satz 2 des De-MailGesetzes angemeldet ist 
und er sich die sichere Anmeldung gemäß § 5 Absatz 5 des De-
Mail-Gesetzes bestätigen lässt, 
2. der Übermittlungsweg zwischen dem besonderen elektroni-
schen Anwaltspostfach nach § 31a der Bundesrechtsanwalts-
ordnung oder einem entsprechenden, auf gesetzlicher Grundla-
ge errichteten elektronischen Postfach und der elektronischen 
Poststelle des Gerichts, 
3. der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung 
eines Identifizierungsverfahrens eingerichteten Postfach einer 
Behörde oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 
und der elektronischen Poststelle des Gerichts; das Nähere re-
gelt die Verordnung nach Absatz 2 Satz 2, 
4. sonstige bundeseinheitliche Übermittlungswege, die durch 
Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrates festgelegt werden, bei denen die Authentizität und 
Integrität der Daten sowie die Barrierefreiheit gewährleistet 
sind. 

Art. 1 Nr. 2: 01.01.2018 

(3) Ein elektronisches Dokument ist eingereicht, sobald die 
für den Empfang bestimmte Einrichtung des Gerichts es auf-
gezeichnet hat. 

(5) Ein elektronisches Dokument ist eingegangen, sobald es auf 
der für den Empfang bestimmten Einrichtung des Gerichts ge-
speichert ist. Dem Absender ist eine automatisierte Bestätigung 
über den Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen. 

Art. 1 Nr. 2: 01.01.2018 

 (6) Ist ein elektronisches Dokument für das Gericht zur Bear- Art. 1 Nr. 2: 01.01.2018 



beitung nicht geeignet, ist dies dem Absender unter Hinweis auf 
die Unwirksamkeit des Eingangs und auf die geltenden techni-
schen Rahmenbedingungen unverzüglich mitzuteilen. Das Do-
kument gilt als zum Zeitpunkt der früheren Einreichung einge-
gangen, sofern der Absender es unverzüglich in einer für das 
Gericht zur Bearbeitung geeigneten Form nachreicht und 
glaubhaft macht, dass es mit dem zuerst eingereichten Doku-
ment inhaltlich übereinstimmt.“ 

§ 130b Gerichtliches elektronisches Dokument § 130b Gerichtliches elektronisches Dokument - 
Soweit dieses Gesetz dem Richter, dem Rechtspfleger, dem 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder dem Gerichtsvoll-
zieher die handschriftliche Unterzeichnung vorschreibt, ge-
nügt dieser Form die Aufzeichnung als elektronisches Doku-
ment, wenn die verantwortenden Personen am Ende des Do-
kuments ihren Namen hinzufügen und das Dokument mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. 

Soweit dieses Gesetz dem Richter, dem Rechtspfleger, dem 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder dem Gerichtsvollzie-
her die handschriftliche Unterzeichnung vorschreibt, genügt 
dieser Form die Aufzeichnung als elektronisches Dokument, 
wenn die verantwortenden Personen am Ende des Dokuments 
ihren Namen hinzufügen und das Dokument mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur versehen. 

- 

 § 130c Formulare; Verordnungsermächtigung Art. 1 Nr. 3 
 Das Bundesministerium der Justiz kann durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates elektronische Formulare 
einführen. Die Rechtsverordnung kann bestimmen, dass die in 
den Formularen enthaltenen Angaben ganz oder teilweise in 
strukturierter maschinenlesbarer Form zu übermitteln sind. Die 
Formulare sind auf einer in der Rechtsverordnung zu bestim-
menden Kommunikationsplattform im Internet zur Nutzung 
bereitzustellen. Die Rechtsverordnung kann bestimmen, dass 
eine Identifikation des Formularverwenders abweichend von 
§ 130a Absatz 3 auch durch Nutzung des elektronischen Identi-
tätsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes oder 
§ 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes erfolgen kann. 

Art. 1 Nr. 3: 01.07.2014 

 § 130d Nutzungspflicht für Rechtsanwälte und Behörden Art. 1 Nr. 4 
 Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich 

einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen 
Art. 1 Nr. 4: 01.01.2022 



Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument 
zu übermitteln. Ist dies aus technischen Gründen vorüberge-
hend nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemei-
nen Vorschriften zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit 
ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaub-
haft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Doku-
ment nachzureichen. 

§ 131 Beifügung von Urkunden § 131 Beifügung von Urkunden - 
(1) Dem vorbereitenden Schriftsatz sind die in den Händen 
der Partei befindlichen Urkunden, auf die in dem Schriftsatz 
Bezug genommen wird, in Urschrift oder in Abschrift beizu-
fügen. 
(2) Kommen nur einzelne Teile einer Urkunde in Betracht, so 
genügt die Beifügung eines Auszugs, der den Eingang, die 
zur Sache gehörende Stelle, den Schluss, das Datum und die 
Unterschrift enthält. 
(3) Sind die Urkunden dem Gegner bereits bekannt oder von 
bedeutendem Umfang, so genügt ihre genaue Bezeichnung 
mit dem Erbieten, Einsicht zu gewähren. 

(1) Dem vorbereitenden Schriftsatz sind die in den Händen der 
Partei befindlichen Urkunden, auf die in dem Schriftsatz Bezug 
genommen wird, in Abschrift beizufügen. 
 
(2) Kommen nur einzelne Teile einer Urkunde in Betracht, so 
genügt die Beifügung eines Auszugs, der den Eingang, die zur 
Sache gehörende Stelle, den Schluss, das Datum und die Unter-
schrift enthält. 
(3) Sind die Urkunden dem Gegner bereits bekannt oder von 
bedeutendem Umfang, so genügt ihre genaue Bezeichnung mit 
dem Erbieten, Einsicht zu gewähren. 

Art. 1 Nr. 5: 01.07.2014 

§ 169 Bescheinigung des Zeitpunktes der Zustellung; Be-
glaubigung 

§ 169 Bescheinigung des Zeitpunktes der Zustellung; Be-
glaubigung 

- 

(1) Die Geschäftsstelle bescheinigt auf Antrag den Zeitpunkt 
der Zustellung. 
(2) Die Beglaubigung der zuzustellenden Schriftstücke wird 
von der Geschäftsstelle vorgenommen. Dies gilt auch, soweit 
von einem Anwalt eingereichte Schriftstücke nicht bereits 
von diesem beglaubigt wurden. 

(1) Die Geschäftsstelle bescheinigt auf Antrag den Zeitpunkt 
der Zustellung. 
(2) Die Beglaubigung der zuzustellenden Schriftstücke wird 
von der Geschäftsstelle vorgenommen. Dies gilt auch, soweit 
von einem Anwalt eingereichte Schriftstücke nicht bereits von 
diesem beglaubigt wurden. 

- 

- (3) Eine in Papierform zuzustellende Abschrift kann auch durch 
maschinelle Bearbeitung beglaubigt werden. Anstelle der hand-

Art. 1 Nr. 6: 01.07.2014 



schriftlichen Unterzeichnung ist die Abschrift mit dem Ge-
richtssiegel zu versehen. Dasselbe gilt, wenn eine Abschrift per 
Telekopie zugestellt wird. 
(4) Ein Schriftstück kann in beglaubigter elektronischer Ab-
schrift zugestellt werden. Die Abschrift ist mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle zu versehen. 
(5) Ein nach § 130b errichtetes gerichtliches elektronisches 
Dokument kann in Urschrift zugestellt werden; einer Beglaubi-
gung bedarf es nicht. 

§ 174 Zustellung gegen Empfangsbekenntnis § 174 Zustellung gegen Empfangsbekenntnis oder automati-
sierte Eingangsbestätigung 

Art. 1 Nr. 7 a) : 
01.01.2018 

(1) Ein Schriftstück kann an einen Anwalt, einen Notar, einen 
Gerichtsvollzieher, einen Steuerberater oder an eine sonstige 
Person, bei der auf Grund ihres Berufes von einer erhöhten 
Zuverlässigkeit ausgegangen werden kann, eine Behörde, eine 
Körperschaft oder eine Anstalt des öffentlichen Rechts gegen 
Empfangsbekenntnis zugestellt werden. 
(2) An die in Absatz 1 Genannten kann das Schriftstück auch 
durch Telekopie zugestellt werden. Die Übermittlung soll mit 
dem Hinweis "Zustellung gegen Empfangsbekenntnis" einge-
leitet werden und die absendende Stelle, den Namen und die 
Anschrift des Zustellungsadressaten sowie den Namen des 
Justizbediensteten erkennen lassen, der das Dokument zur 
Übermittlung aufgegeben hat. 

(1) Ein Schriftstück kann an einen Anwalt, einen Notar, einen 
Gerichtsvollzieher, einen Steuerberater oder an eine sonstige 
Person, bei der auf Grund ihres Berufes von einer erhöhten Zu-
verlässigkeit ausgegangen werden kann, eine Behörde, eine 
Körperschaft oder eine Anstalt des öffentlichen Rechts gegen 
Empfangsbekenntnis zugestellt werden. 
(2) An die in Absatz 1 Genannten kann das Schriftstück auch 
durch Telekopie zugestellt werden. Die Übermittlung soll mit 
dem Hinweis "Zustellung gegen Empfangsbekenntnis" eingelei-
tet werden und die absendende Stelle, den Namen und die An-
schrift des Zustellungsadressaten sowie den Namen des Justiz-
bediensteten erkennen lassen, der das Dokument zur Übermitt-
lung aufgegeben hat. 

- 

(3) An die in Absatz 1 Genannten kann auch ein elektroni-
sches Dokument zugestellt werden. Gleiches gilt für andere 
Verfahrensbeteiligte, wenn sie der Übermittlung elektroni-
scher Dokumente ausdrücklich zugestimmt haben. Für die 
Übermittlung ist das Dokument mit einer elektronischen Sig-
natur zu versehen und gegen unbefugte Kenntnisnahme Drit-
ter zu schützen. Die Übermittlung kann auch über De-Mail-

(3) An die in Absatz 1 Genannten kann auch ein elektronisches 
Dokument zugestellt werden. Gleiches gilt für andere Verfah-
rensbeteiligte, wenn sie der Übermittlung elektronischer Do-
kumente ausdrücklich zugestimmt haben. Das Dokument ist auf 
einem sicheren Übermittlungsweg im Sinne des § 130a Absatz 
4 zu übermitteln und gegen unbefugte Kenntnisnahme Dritter 
zu schützen. Die in Absatz 1 Genannten haben einen sicheren 

Art. 1 Nr. 7 b) : 
01.01.2018 



Dienste im Sinne von § 1 des De-Mail-Gesetzes erfolgen. Übermittlungsweg für die Zustellung elektronischer Dokumen-
te zu eröffnen. 

(4) Zum Nachweis der Zustellung genügt das mit Datum und 
Unterschrift des Adressaten versehene Empfangsbekenntnis, 
das an das Gericht zurückzusenden ist. Das Empfangsbe-
kenntnis kann schriftlich, durch Telekopie oder als elektroni-
sches Dokument (§ 130a) zurückgesandt werden. Wird es als 
elektronisches Dokument erteilt, soll es mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz verse-
hen werden. 

(4) Zum Nachweis der Zustellung nach den Absätzen 1 und 2 
genügt das mit Datum und Unterschrift des Adressaten verse-
hene Empfangsbekenntnis, das an das Gericht zurückzusenden 
ist. Das Empfangsbekenntnis kann schriftlich, durch Telekopie 
oder als elektronisches Dokument (§ 130a) zurückgesandt wer-
den. Die Zustellung nach Absatz 3 wird durch ein elektroni-
sches Empfangsbekenntnis nachgewiesen. Das elektronische 
Empfangsbekenntnis ist in strukturierter maschinenlesbarer 
Form zu übermitteln. Hierfür ist ein vom Gericht mit der Zu-
stellung zur Verfügung gestellter strukturierter Datensatz zu 
nutzen.“ 

Art. 1 Nr. 7 c) : 
01.01.2018 
aa) Satz 1 
bb) Satz 3, 4 

§ 182 Zustellungsurkunde § 182 Zustellungsurkunde - 
(1) Zum Nachweis der Zustellung nach den §§ 171, 177 bis 
181 ist eine Urkunde auf dem hierfür vorgesehenen Formular 
anzufertigen. Für diese Zustellungsurkunde gilt § 418. 
(2) Die Zustellungsurkunde muss enthalten: 
1. die Bezeichnung der Person, der zugestellt werden 
soll, 
2. die Bezeichnung der Person, an die der Brief oder das 
Schriftstück übergeben wurde, 
3. im Falle des § 171 die Angabe, dass die Vollmachts-
urkunde vorgelegen hat, 
4. im Falle der §§ 178, 180 die Angabe des Grundes, der 
diese Zustellung rechtfertigt und wenn nach § 181 verfahren 
wurde, die Bemerkung, wie die schriftliche Mitteilung abge-
geben wurde, 
5. im Falle des § 179 die Erwähnung, wer die Annahme 
verweigert hat und dass der Brief am Ort der Zustellung zu-
rückgelassen oder an den Absender zurückgesandt wurde, 
6. die Bemerkung, dass der Tag der Zustellung auf dem 

(1) Zum Nachweis der Zustellung nach den §§ 171, 177 bis 181 
ist eine Urkunde auf dem hierfür vorgesehenen Formular anzu-
fertigen. Für diese Zustellungsurkunde gilt § 418. 
(2) Die Zustellungsurkunde muss enthalten: 
1. die Bezeichnung der Person, der zugestellt werden soll, 
2. die Bezeichnung der Person, an die der Brief oder das 
Schriftstück übergeben wurde, 
3. im Falle des § 171 die Angabe, dass die Vollmachtsur-
kunde vorgelegen hat, 
4. im Falle der §§ 178, 180 die Angabe des Grundes, der 
diese Zustellung rechtfertigt und wenn nach § 181 verfahren 
wurde, die Bemerkung, wie die schriftliche Mitteilung abgege-
ben wurde, 
5. im Falle des § 179 die Erwähnung, wer die Annahme 
verweigert hat und dass der Brief am Ort der Zustellung zu-
rückgelassen oder an den Absender zurückgesandt wurde, 
6. die Bemerkung, dass der Tag der Zustellung auf dem 
Umschlag, der das zuzustellende Schriftstück enthält, vermerkt 

- 



Umschlag, der das zuzustellende Schriftstück enthält, ver-
merkt ist, 
7. den Ort, das Datum und auf Anordnung der Ge-
schäftsstelle auch die Uhrzeit der Zustellung, 
8. Name, Vorname und Unterschrift des Zustellers sowie 
die Angabe des beauftragten Unternehmens oder der ersuch-
ten Behörde. 

ist, 
7. den Ort, das Datum und auf Anordnung der Geschäfts-
stelle auch die Uhrzeit der Zustellung, 
8. Name, Vorname und Unterschrift des Zustellers sowie 
die Angabe des beauftragten Unternehmens oder der ersuchten 
Behörde. 

(3) Die Zustellungsurkunde ist der Geschäftsstelle unverzüg-
lich zurückzuleiten. 

(3) Die Zustellungsurkunde ist der Geschäftsstelle in Urschrift 
oder als elektronisches Dokument unverzüglich zurückzuleiten. 

Art. 1 Nr. 8: 01.07.2014 

§ 195 Zustellung von Anwalt zu Anwalt § 195 Zustellung von Anwalt zu Anwalt - 
(1) Sind die Parteien durch Anwälte vertreten, so kann ein 
Dokument auch dadurch zugestellt werden, dass der zustel-
lende Anwalt das Dokument dem anderen Anwalt übermittelt 
(Zustellung von Anwalt zu Anwalt). Auch Schriftsätze, die 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes vom Amts wegen zu-
gestellt werden, können stattdessen von Anwalt zu Anwalt 
zugestellt werden, wenn nicht gleichzeitig dem Gegner eine 
gerichtliche Anordnung mitzuteilen ist. In dem Schriftsatz 
soll die Erklärung enthalten sein, dass von Anwalt zu Anwalt 
zugestellt werde. Die Zustellung ist dem Gericht, sofern dies 
für die zu treffende Entscheidung erforderlich ist, nachzuwei-
sen. Für die Zustellung an einen Anwalt gilt § 174 Abs. 2 Satz 
1 und Abs. 3 Satz 1, 3 entsprechend. 

(1) Sind die Parteien durch Anwälte vertreten, so kann ein Do-
kument auch dadurch zugestellt werden, dass der zustellende 
Anwalt das Dokument dem anderen Anwalt übermittelt (Zustel-
lung von Anwalt zu Anwalt). Auch Schriftsätze, die nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes vom Amts wegen zugestellt wer-
den, können stattdessen von Anwalt zu Anwalt zugestellt wer-
den, wenn nicht gleichzeitig dem Gegner eine gerichtliche An-
ordnung mitzuteilen ist. In dem Schriftsatz soll die Erklärung 
enthalten sein, dass von Anwalt zu Anwalt zugestellt werde. 
Die Zustellung ist dem Gericht, sofern dies für die zu treffende 
Entscheidung erforderlich ist, nachzuweisen. Für die Zustellung 
an einen Anwalt gilt § 174 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, 3 
entsprechend. 

- 

(2) Zum Nachweis der Zustellung genügt das mit Datum und 
Unterschrift versehene schriftliche Empfangsbekenntnis des 
Anwalts, dem zugestellt worden ist. § 174 Abs. 4 Satz 2, 3 
gilt entsprechend. Der Anwalt, der zustellt, hat dem anderen 
Anwalt auf Verlangen eine Bescheinigung über die Zustel-
lung zu erteilen. 

(2) Zum Nachweis der Zustellung genügt das mit Datum und 
Unterschrift versehene schriftliche Empfangsbekenntnis des 
Anwalts, dem zugestellt worden ist. § 174 Absatz 4 Satz 2 bis 4 
gilt entsprechend. Der Anwalt, der zustellt, hat dem anderen 
Anwalt auf Verlangen eine Bescheinigung über die Zustellung 
zu erteilen. 

Art.1 Nr. 9: 01.01.2018 

§ 298 Aktenausdruck § 298 Aktenausdruck Art. 1 Nr. 10 
(1) Von einem elektronischen Dokument (§§ 130a, 130b) 
kann ein Ausdruck für die Akten gefertigt werden. 

(1) Werden die Akten in Papierform geführt, ist von einem 
elektronischen Dokument ein Ausdruck für die Akten zu ferti-

Art. 1 Nr. 10: 01.01.2018 



(2) Der Ausdruck muss den Vermerk enthalten, 
1. welches Ergebnis die Integritätsprüfung des Doku-
mentes ausweist, 
2. wen die Signaturprüfung als Inhaber der Signatur 
ausweist, 
3. welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die An-
bringung der Signatur ausweist. 
(3) Das elektronische Dokument ist mindestens bis zum 
rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zu speichern. 

gen. Kann dies bei Anlagen zu vorbereitenden Schriftsätzen 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erfolgen, so 
kann ein Ausdruck unterbleiben. Die Daten sind in diesem Fall 
dauerhaft zu speichern; der Speicherort ist aktenkundig zu ma-
chen. 
(2) Wird das elektronische Dokument auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht, so ist dies aktenkundig zu ma-
chen. 
(3) Ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur versehen und nicht auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht, muss der Ausdruck einen Ver-
merk darüber enthalten, 
1. welches Ergebnis die Integritätsprüfung des Dokumentes 
ausweist, 
2. wen die Signaturprüfung als Inhaber der Signatur ausweist, 
3. welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung 
der Signatur ausweist. 
(4) Ein eingereichtes elektronisches Dokument kann nach Ab-
lauf von sechs Monaten gelöscht werden.“ 

§ 298a Elektronische Akte § 298a Elektronische Akte - 
(1) Die Prozessakten können elektronisch geführt werden. Die 
Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von 
dem an elektronische Akten geführt werden sowie die hierfür 
geltenden organisatorisch-technischen Rahmenbedingungen 
für die Bildung, Führung und Aufbewahrung der elektroni-
schen Akten. Die Landesregierungen können die Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltun-
gen übertragen. Die Zulassung der elektronischen Akte kann 
auf einzelne Gerichte oder Verfahren beschränkt werden. 

(1) Die Prozessakten können elektronisch geführt werden. Die 
Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem 
an elektronische Akten geführt werden sowie die hierfür gel-
tenden organisatorisch-technischen Rahmenbedingungen für 
die Bildung, Führung und Aufbewahrung der elektronischen 
Akten. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertra-
gen. Die Zulassung der elektronischen Akte kann auf einzelne 
Gerichte oder Verfahren beschränkt werden. 

- 

(2) In Papierform eingereichte Schriftstücke und sonstige 
Unterlagen sollen zur Ersetzung der Urschrift in ein elektroni-

(2) In Papierform eingereichte Schriftstücke und sonstige Un-
terlagen sollen nach dem Stand der Technik in ein elektroni-

Art. 1 Nr. 11: 01.01.2018 



sches Dokument übertragen werden. Die Unterlagen sind, 
sofern sie in Papierform weiter benötigt werden, mindestens 
bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens aufzube-
wahren. 

sches Dokument übertragen werden. Es ist sicherzustellen, dass 
das elektronische Dokument mit den eingereichten Schriftstü-
cken und sonstigen Unterlagen bildlich und inhaltlich überein-
stimmt. Die in Papierform eingereichten Schriftstücke und 
sonstigen Unterlagen können sechs Monate nach der Übertra-
gung vernichtet werden, sofern sie nicht rückgabepflichtig sind.  

(3) Das elektronische Dokument muss den Vermerk enthal-
ten, wann und durch wen die Unterlagen in ein elektronisches 
Dokument übertragen worden sind. 

(3) (aufgehoben) Art. 1 Nr. 11: 01.01.2018 

§ 299 Akteneinsicht; Abschriften § 299 Akteneinsicht; Abschriften - 
(1) Die Parteien können die Prozessakten einsehen und sich 
aus ihnen durch die Geschäftsstelle Ausfertigungen, Auszüge 
und Abschriften erteilen lassen. 
(2) Dritten Personen kann der Vorstand des Gerichts ohne 
Einwilligung der Parteien die Einsicht der Akten nur gestat-
ten, wenn ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird. 
(3) Werden die Prozessakten elektronisch geführt, gewährt 
die Geschäftsstelle Akteneinsicht durch Erteilung eines Ak-
tenausdrucks, durch Wiedergabe auf einem Bildschirm oder 
Übermittlung von elektronischen Dokumenten. Nach dem 
Ermessen des Vorsitzenden kann Bevollmächtigten, die Mit-
glied einer Rechtsanwaltskammer sind, der elektronische Zu-
griff auf den Inhalt der Akten gestattet werden. Bei einem 
elektronischen Zugriff auf den Inhalt der Akten ist sicherzu-
stellen, dass der Zugriff nur durch den Bevollmächtigten er-
folgt. Für die Übermittlung ist die Gesamtheit der Dokumente 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen 
und gegen unbefugte Kenntnisnahme zu schützen. 
(4) Die Entwürfe zu Urteilen, Beschlüssen und Verfügungen, 
die zu ihrer Vorbereitung gelieferten Arbeiten sowie die Do-
kumente, die Abstimmungen betreffen, werden weder vorge-
legt noch abschriftlich mitgeteilt. 

(1) Die Parteien können die Prozessakten einsehen und sich aus 
ihnen durch die Geschäftsstelle Ausfertigungen, Auszüge und 
Abschriften erteilen lassen. 
(2) Dritten Personen kann der Vorstand des Gerichts ohne Ein-
willigung der Parteien die Einsicht der Akten nur gestatten, 
wenn ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird. 
(3) Werden die Prozessakten elektronisch geführt, gewährt die 
Geschäftsstelle Akteneinsicht durch Erteilung eines Aktenaus-
drucks, durch Wiedergabe auf einem Bildschirm oder Übermitt-
lung von elektronischen Dokumenten. Nach dem Ermessen des 
Vorsitzenden kann Bevollmächtigten, die Mitglied einer 
Rechtsanwaltskammer sind, der elektronische Zugriff auf den 
Inhalt der Akten gestattet werden. Bei einem elektronischen 
Zugriff auf den Inhalt der Akten ist sicherzustellen, dass der 
Zugriff nur durch den Bevollmächtigten erfolgt. Für die Über-
mittlung ist die Gesamtheit der Dokumente mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur zu versehen und gegen unbe-
fugte Kenntnisnahme zu schützen. 
(4) Die Entwürfe zu Urteilen, Beschlüssen und Verfügungen, 
die zu ihrer Vorbereitung gelieferten Arbeiten sowie die Do-
kumente, die Abstimmungen betreffen, werden weder vorgelegt 
noch abschriftlich mitgeteilt. 

- 



§ 317 Urteilszustellung und -ausfertigung § 317 Urteilszustellung und -ausfertigung - 
(1) Die Urteile werden den Parteien, verkündete Versäumnis-
urteile nur der unterliegenden Partei zugestellt. Eine Zustel-
lung nach § 310 Abs. 3 genügt. Auf übereinstimmenden An-
trag der Parteien kann der Vorsitzende die Zustellung verkün-
deter Urteile bis zum Ablauf von fünf Monaten nach der Ver-
kündung hinausschieben. 

(1) Die Urteile werden den Parteien, verkündete Versäumnisur-
teile nur der unterliegenden Partei in Abschrift zugestellt. Eine 
Zustellung nach § 310 Abs. 3 genügt. Auf übereinstimmenden 
Antrag der Parteien kann der Vorsitzende die Zustellung ver-
kündeter Urteile bis zum Ablauf von fünf Monaten nach der 
Verkündung hinausschieben. 

Art. 1 Nr. 12 a) : 
01.07.2014 

(2) Solange das Urteil nicht verkündet und nicht unterschrie-
ben ist, dürfen von ihm Ausfertigungen, Auszüge und Ab-
schriften nicht erteilt werden. Die von einer Partei beantragte 
Ausfertigung eines Urteils erfolgt ohne Tatbestand und Ent-
scheidungsgründe; dies gilt nicht, wenn die Partei eine voll-
ständige Ausfertigung beantragt. 
(3) Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften eines als elekt-
ronisches Dokument (§ 130b) vorliegenden Urteils können 
von einem Urteilsausdruck gemäß § 298 erteilt werden. 
(4) Die Ausfertigung und Auszüge der Urteile sind von dem 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu unterschreiben und 
mit dem Gerichtssiegel zu versehen. 

(2) Ausfertigungen werden nur auf Antrag und nur in Papier-
form erteilt. Solange das Urteil nicht verkündet und nicht unter-
schrieben ist, dürfen von ihm Ausfertigungen, Auszüge und 
Abschriften nicht erteilt werden. Die von einer Partei beantrag-
te Ausfertigung eines Urteils erfolgt ohne Tatbestand und Ent-
scheidungsgründe; dies gilt nicht, wenn die Partei eine voll-
ständige Ausfertigung beantragt. 
(3) Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften eines als elektro-
nisches Dokument (§ 130b) vorliegenden Urteils können von 
einem Urteilsausdruck gemäß § 298 erteilt werden. 
(4) Die Ausfertigung und Auszüge der Urteile sind von dem 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu unterschreiben und mit 
dem Gerichtssiegel zu versehen. 

Art. 1 Nr. 12 b) : 
01.07.2014 

(5) Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften eines in Papier-
form vorliegenden Urteils können durch Telekopie oder als 
elektronisches Dokument (§ 130b) erteilt werden. Die Tele-
kopie hat eine Wiedergabe der Unterschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle sowie des Gerichtssiegels zu ent-
halten. Das elektronische Dokument ist mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle zu versehen. 

(aufgehoben) Art. 1 Nr. 12 c) : 
01.07.2014 

(6) Ist das Urteil nach § 313b Abs. 2 in abgekürzter Form 
hergestellt, so erfolgt die Ausfertigung in gleicher Weise un-
ter Benutzung einer beglaubigten Abschrift der Klageschrift 
oder in der Weise, dass das Urteil durch Aufnahme der in 

(5) Ist das Urteil nach § 313b Abs. 2 in abgekürzter Form her-
gestellt, so erfolgt die Ausfertigung in gleicher Weise unter 
Benutzung einer beglaubigten Abschrift der Klageschrift oder 
in der Weise, dass das Urteil durch Aufnahme der in § 313 Abs. 

Art. 1 Nr. 12 d) : 
01.07.2014 



§ 313 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Angaben vervollstän-
digt wird. Die Abschrift der Klageschrift kann durch den Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle oder durch den Rechtsan-
walt des Klägers beglaubigt werden. 

1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Angaben vervollständigt wird. Die 
Abschrift der Klageschrift kann durch den Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle oder durch den Rechtsanwalt des Klägers be-
glaubigt werden. 

§ 329 Beschlüsse und Verfügungen § 329 Beschlüsse und Verfügungen  
(1) Die auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergehenden 
Beschlüsse des Gerichts müssen verkündet werden. Die Vor-
schriften der §§ 309, 310 Abs. 1 und des § 311 Abs. 4 sind 
auf Beschlüsse des Gerichts, die Vorschriften des § 312 und 
des § 317 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 bis 5 auf Beschlüsse des Ge-
richts und auf Verfügungen des Vorsitzenden sowie eines 
beauftragten oder ersuchten Richters entsprechend anzuwen-
den. 
(2) Nicht verkündete Beschlüsse des Gerichts und nicht ver-
kündete Verfügungen des Vorsitzenden oder eines beauftrag-
ten oder ersuchten Richters sind den Parteien formlos mitzu-
teilen. Enthält die Entscheidung eine Terminsbestimmung 
oder setzt sie eine Frist in Lauf, so ist sie zuzustellen. 
(3) Entscheidungen, die einen Vollstreckungstitel bilden oder 
die der sofortigen Beschwerde oder der Erinnerung nach 
§ 573 Abs. 1 unterliegen, sind zuzustellen. 

(1) Die auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergehenden 
Beschlüsse des Gerichts müssen verkündet werden. Die Vor-
schriften der §§ 309, 310 Abs. 1 und des § 311 Abs. 4 sind auf 
Beschlüsse des Gerichts, die Vorschriften des § 312 und des 
§ 317 Abs. 2 Satz 1, 2, Absatz 3 und 4 auf Beschlüsse des Ge-
richts und auf Verfügungen des Vorsitzenden sowie eines be-
auftragten oder ersuchten Richters entsprechend anzuwenden. 
(2) Nicht verkündete Beschlüsse des Gerichts und nicht ver-
kündete Verfügungen des Vorsitzenden oder eines beauftragten 
oder ersuchten Richters sind den Parteien formlos mitzuteilen. 
Enthält die Entscheidung eine Terminsbestimmung oder setzt 
sie eine Frist in Lauf, so ist sie zuzustellen. 
(3) Entscheidungen, die einen Vollstreckungstitel bilden oder 
die der sofortigen Beschwerde oder der Erinnerung nach § 573 
Abs. 1 unterliegen, sind zuzustellen. 

Art 1 Nr. 13: 01.07.2014 

§ 371a Beweiskraft elektronischer Dokumente § 371a Beweiskraft elektronischer Dokumente - 
(1) Auf private elektronische Dokumente, die mit einer quali-
fizierten elektronischen Signatur versehen sind, finden die 
Vorschriften über die Beweiskraft privater Urkunden entspre-
chende Anwendung. Der Anschein der Echtheit einer in elekt-
ronischer Form vorliegenden Erklärung, der sich auf Grund 
der Prüfung nach dem Signaturgesetz ergibt, kann nur durch 
Tatsachen erschüttert werden, die ernstliche Zweifel daran 
begründen, dass die Erklärung vom Signaturschlüssel-Inhaber 
abgegeben worden ist. 

(1) Auf private elektronische Dokumente, die mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur versehen sind, finden die Vor-
schriften über die Beweiskraft privater Urkunden entsprechende 
Anwendung. Der Anschein der Echtheit einer in elektronischer 
Form vorliegenden Erklärung, der sich auf Grund der Prüfung 
nach dem Signaturgesetz ergibt, kann nur durch Tatsachen er-
schüttert werden, die ernstliche Zweifel daran begründen, dass 
die Erklärung vom Signaturschlüssel-Inhaber abgegeben wor-
den ist. 

- 

 (2) Hat sich eine natürliche Person bei einem ihr allein zu- Art. 1 Nr. 14 a) : 



geordneten De-Mail-Konto sicher angemeldet (§ 4 Absatz 1 
Satz 2 des De-Mail-Gesetzes), so kann für eine von diesem De-
Mail-Konto versandte elektronische Nachricht der Anschein der 
Echtheit, der sich aus der Überprüfung der Absenderbestäti-
gung gemäß § 5 Absatz 5 des De-MailGesetzes ergibt, nur 
durch Tatsachen erschüttert werden, die ernstliche Zweifel da-
ran begründen, dass die Nachricht von dieser Person mit diesem 
Inhalt versandt wurde. 

01.07.2014 

(2) Auf elektronische Dokumente, die von einer öffentlichen 
Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder 
von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person inner-
halb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises in der vorge-
schriebenen Form erstellt worden sind (öffentliche elektroni-
sche Dokumente), finden die Vorschriften über die Beweis-
kraft öffentlicher Urkunden entsprechende Anwendung. Ist 
das Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
versehen, gilt § 437 entsprechend. 

(3) Auf elektronische Dokumente, die von einer öffentlichen 
Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder von 
einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person innerhalb 
des ihr zugewiesenen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen 
Form erstellt worden sind (öffentliche elektronische Dokumen-
te), finden die Vorschriften über die Beweiskraft öffentlicher 
Urkunden entsprechende Anwendung. Ist das Dokument von 
der erstellenden öffentlichen Behörde oder von der mit öffentli-
chem Glauben versehenen Person mit einer qualifizierten elekt-
ronischen Signatur versehen, gilt § 437 entsprechend. Das Glei-
che gilt, wenn das Dokument im Auftrag der erstellenden öf-
fentlichen Behörde oder der mit öffentlichem Glauben versehe-
nen Person durch einen akkreditierten Diensteanbieter mit sei-
ner qualifizierten elektronischen Signatur gemäß § 5 Absatz 5 
des De-Mail-Gesetzes versehen ist und die Absenderbestäti-
gung die erstellende öffentliche Behörde oder die mit öffentli-
chem Glauben versehene Person als Nutzer des De-Mail-
Kontos ausweist. 

Art. 1 Nr. 14 b) : 
01.07.2014 

 § 371b Beweiskraft gescannter öffentlicher Urkunden Art. 1 Nr. 15 
 Wird eine öffentliche Urkunde nach dem Stand der Technik 

von einer öffentlichen Behörde oder von einer mit öffentlichem 
Glauben versehenen Person in ein elektronisches Dokument 
übertragen und liegt die Bestätigung vor, dass das elektronische 
Dokument mit der Urschrift bildlich und inhaltlich überein-

Art. 1 Nr. 15: 17.10.2013 



stimmt, finden auf das elektronische Dokument die Vorschrif-
ten über die Beweiskraft öffentlicher Urkunden entsprechende 
Anwendung. Sind das Dokument und die Bestätigung mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur versehen, gilt § 437 ent-
sprechend.“ 

§ 416a Beweiskraft des Ausdrucks eines öffentlichen 
elektronischen Dokuments 

§ 416a Beweiskraft des Ausdrucks eines öffentlichen elekt-
ronischen Dokuments 

 

Der mit einem Beglaubigungsvermerk versehene Ausdruck 
eines öffentlichen elektronischen Dokuments gemäß § 371a 
Abs. 2, den eine öffentliche Behörde innerhalb der Grenzen 
ihrer Amtsbefugnisse oder eine mit öffentlichem Glauben 
versehene Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäfts-
kreises in der vorgeschriebenen Form erstellt hat, sowie der 
Ausdruck eines gerichtlichen elektronischen Dokuments, der 
einen Vermerk des zuständigen Gerichts gemäß § 298 Abs. 2 
enthält, stehen einer öffentlichen Urkunde in beglaubigter 
Abschrift gleich. 

Der mit einem Beglaubigungsvermerk versehene Ausdruck 
eines öffentlichen elektronischen Dokuments gemäß § 371a 
Abs. 3, den eine öffentliche Behörde innerhalb der Grenzen 
ihrer Amtsbefugnisse oder eine mit öffentlichem Glauben ver-
sehene Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises 
in der vorgeschriebenen Form erstellt hat, sowie der Ausdruck 
eines gerichtlichen elektronischen Dokuments, der einen Ver-
merk des zuständigen Gerichts gemäß § 298 Abs. 3 enthält, 
stehen einer öffentlichen Urkunde in beglaubigter Abschrift 
gleich. 

Art. 1 Nr. 16 (bzgl. 
§ 371a) : 01.07.2014 
Art. 1 Nr. 17 (bzgl. 
§ 298) : 01.01.2018 

§ 555 Allgemeine Verfahrensgrundsätze § 555 Allgemeine Verfahrensgrundsätze - 
(1) Auf das weitere Verfahren sind, soweit sich nicht Abwei-
chungen aus den Vorschriften dieses Abschnitts ergeben, die 
im ersten Rechtszuge für das Verfahren vor den Landgerich-
ten geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. Einer 
Güteverhandlung bedarf es nicht. 
(2) Die Vorschriften der §§ 348 bis 350 sind nicht anzuwen-
den. 

(1) Auf das weitere Verfahren sind, soweit sich nicht Abwei-
chungen aus den Vorschriften dieses Abschnitts ergeben, die im 
ersten Rechtszuge für das Verfahren vor den Landgerichten 
geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. Einer Güte-
verhandlung bedarf es nicht. 
(2) Die Vorschriften der §§ 348 bis 350 sind nicht anzuwenden. 

- 

 (3) Ein Anerkenntnisurteil ergeht nur auf gesonderten Antrag 
des Klägers. 

Art. 1 Nr. 18: 01.01.2014 

§ 565 Anzuwendende Vorschriften des Berufungsverfah-
rens 

§ 565 Anzuwendende Vorschriften des Berufungsverfah-
rens 

 

Die für die Berufung geltenden Vorschriften über die An-
fechtbarkeit der Versäumnisurteile, über die Verzichtsleistung 
auf das Rechtsmittel und seine Zurücknahme, über die Rügen 

Die für die Berufung geltenden Vorschriften über die Anfecht-
barkeit der Versäumnisurteile, über die Verzichtsleistung auf 
das Rechtsmittel und seine Zurücknahme, über die Rügen der 

Art. 1 Nr. 19: 01.01.2014 



der Unzulässigkeit der Klage und über die Einforderung, 
Übersendung und Zurücksendung der Prozessakten sind auf 
die Revision entsprechend anzuwenden.  

Unzulässigkeit der Klage und über die Einforderung, Übersen-
dung und Zurücksendung der Prozessakten sind auf die Revisi-
on entsprechend anzuwenden. Die Revision kann ohne Einwil-
ligung des Revisionsbeklagten nur bis zum Beginn der mündli-
chen Verhandlung des Revisionsbeklagten zur Hauptsache zu-
rückgenommen werden 

§ 593 Klageinhalt; Urkunden § 593 Klageinhalt; Urkunden  
(1) Die Klage muss die Erklärung enthalten, dass im Urkun-
denprozess geklagt werde. 
(2) Die Urkunden müssen in Urschrift oder in Abschrift der 
Klage oder einem vorbereitenden Schriftsatz beigefügt wer-
den. Im letzteren Fall muss zwischen der Zustellung des 
Schriftsatzes und dem Termin zur mündlichen Verhandlung 
ein der Einlassungsfrist gleicher Zeitraum liegen. 

(1) Die Klage muss die Erklärung enthalten, dass im Urkun-
denprozess geklagt werde. 
(2) Die Urkunden müssen in Abschrift der Klage oder einem 
vorbereitenden Schriftsatz beigefügt werden. Im letzteren Fall 
muss zwischen der Zustellung des Schriftsatzes und dem Ter-
min zur mündlichen Verhandlung ein der Einlassungsfrist glei-
cher Zeitraum liegen. 

Art. 1 Nr. 20: 01.07.2014 

§ 689 Zuständigkeit; maschinelle Bearbeitung § 689 Zuständigkeit; maschinelle Bearbeitung - 
(1) Das Mahnverfahren wird von den Amtsgerichten durchge-
führt. Eine maschinelle Bearbeitung ist zulässig. Bei dieser 
Bearbeitung sollen Eingänge spätestens an dem Arbeitstag 
erledigt sein, der dem Tag des Eingangs folgt. 

(1) Das Mahnverfahren wird von den Amtsgerichten durchge-
führt. Eine maschinelle Bearbeitung ist zulässig. Bei dieser Be-
arbeitung sollen Eingänge spätestens an dem Arbeitstag erledigt 
sein, der dem Tag des Eingangs folgt. Die Akten können elekt-
ronisch geführt werden (§ 298a). 

Art. 1 Nr. 21: 01.07.2014 

(2) Ausschließlich zuständig ist das Amtsgericht, bei dem der 
Antragsteller seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Hat der 
Antragsteller im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so 
ist das Amtsgericht Wedding in Berlin ausschließlich zustän-
dig. Sätze 1 und 2 gelten auch, soweit in anderen Vorschriften 
eine andere ausschließliche Zuständigkeit bestimmt ist. 
(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Mahnverfahren einem Amtsgericht für die Bezir-
ke mehrerer Amtsgerichte zuzuweisen, wenn dies ihrer 
schnelleren und rationelleren Erledigung dient. Die Zuwei-
sung kann auf Mahnverfahren beschränkt werden, die ma-
schinell bearbeitet werden. Die Landesregierungen können 

(2) Ausschließlich zuständig ist das Amtsgericht, bei dem der 
Antragsteller seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Hat der 
Antragsteller im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so 
ist das Amtsgericht Wedding in Berlin ausschließlich zuständig. 
Sätze 1 und 2 gelten auch, soweit in anderen Vorschriften eine 
andere ausschließliche Zuständigkeit bestimmt ist. 
(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Mahnverfahren einem Amtsgericht für die Bezirke 
mehrerer Amtsgerichte zuzuweisen, wenn dies ihrer schnelleren 
und rationelleren Erledigung dient. Die Zuweisung kann auf 
Mahnverfahren beschränkt werden, die maschinell bearbeitet 
werden. Die Landesregierungen können die Ermächtigung 

- 



die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjus-
tizverwaltungen übertragen. Mehrere Länder können die Zu-
ständigkeit eines Amtsgerichts über die Landesgrenzen hinaus 
vereinbaren. 

durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen 
übertragen. Mehrere Länder können die Zuständigkeit eines 
Amtsgerichts über die Landesgrenzen hinaus vereinbaren. 

§ 690 Mahnantrag § 690 Mahnantrag - 
(1) Der Antrag muss auf den Erlass eines Mahnbescheids 
gerichtet sein und enthalten: 
1. die Bezeichnung der Parteien, ihrer gesetzlichen Ver-
treter und der Prozessbevollmächtigten; 
2. die Bezeichnung des Gerichts, bei dem der Antrag 
gestellt wird; 
3. die Bezeichnung des Anspruchs unter bestimmter An-
gabe der verlangten Leistung; Hauptund Nebenforderungen 
sind gesondert und einzeln zu bezeichnen, Ansprüche aus 
Verträgen gemäß den §§ 491 bis 509 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, auch unter Angabe des Datums des Vertragsab-
schlusses und des gemäß § 492 Abs. 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs anzugebenden effektiven Jahreszinses; 
4. die Erklärung, dass der Anspruch nicht von einer Ge-
genleistung abhängt oder dass die Gegenleistung erbracht ist; 
5. die Bezeichnung des Gerichts, das für ein streitiges 
Verfahren zuständig ist. 
(2) Der Antrag bedarf der handschriftlichen Unterzeichnung. 

(1) Der Antrag muss auf den Erlass eines Mahnbescheids ge-
richtet sein und enthalten: 
1. die Bezeichnung der Parteien, ihrer gesetzlichen Vertre-
ter und der Prozessbevollmächtigten; 
2. die Bezeichnung des Gerichts, bei dem der Antrag ge-
stellt wird; 
3. die Bezeichnung des Anspruchs unter bestimmter An-
gabe der verlangten Leistung; Hauptund Nebenforderungen 
sind gesondert und einzeln zu bezeichnen, Ansprüche aus Ver-
trägen gemäß den §§ 491 bis 509 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, auch unter Angabe des Datums des Vertragsabschlusses 
und des gemäß § 492 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
anzugebenden effektiven Jahreszinses; 
4. die Erklärung, dass der Anspruch nicht von einer Ge-
genleistung abhängt oder dass die Gegenleistung erbracht ist; 
5. die Bezeichnung des Gerichts, das für ein streitiges Ver-
fahren zuständig ist. 
(2) Der Antrag bedarf der handschriftlichen Unterzeichnung. 

- 

(3) Der Antrag kann in einer nur maschinell lesbaren Form 
übermittelt werden, wenn diese dem Gericht für seine ma-
schinelle Bearbeitung geeignet erscheint. Wird der Antrag 
von einem Rechtsanwalt oder einer registrierten Person nach 
§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes 
gestellt, ist nur diese Form der Antragstellung zulässig. Der 
handschriftlichen Unterzeichnung bedarf es nicht, wenn in 
anderer Weise gewährleistet ist, dass der Antrag nicht ohne 
den Willen des Antragstellers übermittelt wird. 

(3) Der Antrag kann in einer nur maschinell lesbaren Form 
übermittelt werden, wenn diese dem Gericht für seine maschi-
nelle Bearbeitung geeignet erscheint. Wird der Antrag von ei-
nem Rechtsanwalt oder einer registrierten Person nach § 10 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes gestellt, 
ist nur diese Form der Antragstellung zulässig. Der Antrag kann 
unter Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises nach 
§ 18 des Personalausweisgesetzes oder § 78 Absatz 5 des Auf-
enthaltsgesetzes gestellt werden. Der handschriftlichen Unter-

Art. 1 Nr. 22: 01.01.2018 



zeichnung bedarf es nicht, wenn in anderer Weise gewährleistet 
ist, dass der Antrag nicht ohne den Willen des Antragstellers 
übermittelt wird. 

§ 697 Einleitung des Streitverfahrens § 697 Einleitung des Streitverfahrens - 
(1) Die Geschäftsstelle des Gerichts, an das die Streitsache 
abgegeben wird, hat dem Antragsteller unverzüglich aufzuge-
ben, seinen Anspruch binnen zwei Wochen in einer der Kla-
geschrift entsprechenden Form zu begründen. § 270 Satz 2 
gilt entsprechend. 
(2) Bei Eingang der Anspruchsbegründung ist wie nach Ein-
gang einer Klage weiter zu verfahren. Zur schriftlichen Kla-
geerwiderung im Vorverfahren nach § 276 kann auch eine mit 
der Zustellung der Anspruchsbegründung beginnende Frist 
gesetzt werden. 
(3) Geht die Anspruchsbegründung nicht rechtzeitig ein, so 
wird bis zu ihrem Eingang Termin zur mündlichen Verhand-
lung nur auf Antrag des Antragsgegners bestimmt. Mit der 
Terminsbestimmung setzt der Vorsitzende dem Antragsteller 
eine Frist zur Begründung des Anspruchs; § 296 Abs. 1, 4 gilt 
entsprechend. 
(4) Der Antragsgegner kann den Widerspruch bis zum Beginn 
seiner mündlichen Verhandlung zur Hauptsache zurückneh-
men, jedoch nicht nach Erlass eines Versäumnisurteils gegen 
ihn. Die Zurücknahme kann zu Protokoll der Geschäftsstelle 
erklärt werden. 

(1) Die Geschäftsstelle des Gerichts, an das die Streitsache ab-
gegeben wird, hat dem Antragsteller unverzüglich aufzugeben, 
seinen Anspruch binnen zwei Wochen in einer der Klageschrift 
entsprechenden Form zu begründen. § 270 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
(2) Bei Eingang der Anspruchsbegründung ist wie nach Ein-
gang einer Klage weiter zu verfahren. Zur schriftlichen Klage-
erwiderung im Vorverfahren nach § 276 kann auch eine mit der 
Zustellung der Anspruchsbegründung beginnende Frist gesetzt 
werden. 
(3) Geht die Anspruchsbegründung nicht rechtzeitig ein, so 
wird bis zu ihrem Eingang Termin zur mündlichen Verhand-
lung nur auf Antrag des Antragsgegners bestimmt. Mit der 
Terminsbestimmung setzt der Vorsitzende dem Antragsteller 
eine Frist zur Begründung des Anspruchs; § 296 Abs. 1, 4 gilt 
entsprechend. 
(4) Der Antragsgegner kann den Widerspruch bis zum Beginn 
seiner mündlichen Verhandlung zur Hauptsache zurücknehmen, 
jedoch nicht nach Erlass eines Versäumnisurteils gegen ihn. 
Die Zurücknahme kann zu Protokoll der Geschäftsstelle erklärt 
werden. 

- 

(5) Zur Herstellung eines Urteils in abgekürzter Form nach 
§ 313b Abs. 2, § 317 Abs. 6 kann der Mahnbescheid an Stelle 
der Klageschrift benutzt werden. Ist das Mahnverfahren ma-
schinell bearbeitet worden, so tritt an die Stelle der Klage-
schrift der maschinell erstellte Aktenausdruck. 

(5) Zur Herstellung eines Urteils in abgekürzter Form nach 
§ 313b Absatz 2, § 317 Absatz 5 kann der Mahnbescheid an 
Stelle der Klageschrift benutzt werden. Ist das Mahnverfahren 
maschinell bearbeitet worden, so tritt an die Stelle der Klage-
schrift der maschinell erstellte Aktenausdruck. 

Art. 1 Nr. 23: 01.07.2014 

§ 699 Vollstreckungsbescheid § 699 Vollstreckungsbescheid - 
(1) Auf der Grundlage des Mahnbescheids erlässt das Gericht (1) Auf der Grundlage des Mahnbescheids erlässt das Gericht Art. 1 Nr. 24: 01.01.2018 



auf Antrag einen Vollstreckungsbescheid, wenn der Antrags-
gegner nicht rechtzeitig Widerspruch erhoben hat. Der Antrag 
kann nicht vor Ablauf der Widerspruchsfrist gestellt werden; 
er hat die Erklärung zu enthalten, ob und welche Zahlungen 
auf den Mahnbescheid geleistet worden sind; § 690 Abs. 3 
Satz 1 und 3 gilt entsprechend. Ist der Rechtsstreit bereits an 
ein anderes Gericht abgegeben, so erlässt dieses den Vollstre-
ckungsbescheid. 

auf Antrag einen Vollstreckungsbescheid, wenn der Antrags-
gegner nicht rechtzeitig Widerspruch erhoben hat. Der Antrag 
kann nicht vor Ablauf der Widerspruchsfrist gestellt werden; er 
hat die Erklärung zu enthalten, ob und welche Zahlungen auf 
den Mahnbescheid geleistet worden sind; § 690 Abs. 3 gilt ent-
sprechend. Ist der Rechtsstreit bereits an ein anderes Gericht 
abgegeben, so erlässt dieses den Vollstreckungsbescheid. 

(2) Soweit das Mahnverfahren nicht maschinell bearbeitet 
wird, kann der Vollstreckungsbescheid auf den Mahnbescheid 
gesetzt werden. 
(3) In den Vollstreckungsbescheid sind die bisher entstande-
nen Kosten des Verfahrens aufzunehmen. Der Antragsteller 
braucht die Kosten nur zu berechnen, wenn das Mahnverfah-
ren nicht maschinell bearbeitet wird; im Übrigen genügen die 
zur maschinellen Berechnung erforderlichen Angaben. 
(4) Der Vollstreckungsbescheid wird dem Antragsgegner von 
Amts wegen zugestellt, wenn nicht der Antragsteller die 
Übermittlung an sich zur Zustellung im Parteibetrieb bean-
tragt hat. In diesen Fällen wird der Vollstreckungsbescheid 
dem Antragsteller zur Zustellung übermittelt; die Geschäfts-
stelle des Gerichts vermittelt diese Zustellung nicht. Bewilligt 
das mit dem Mahnverfahren befasste Gericht die öffentliche 
Zustellung, so wird die Benachrichtigung nach § 186 Abs. 2 
Satz 2 und 3 an die Gerichtstafel des Gerichts angeheftet oder 
in das Informationssystem des Gerichts eingestellt, das in 
dem Mahnbescheid gemäß § 692 Abs. 1 Nr. 1 bezeichnet 
worden ist. 
(5) Die Belehrung gemäß § 232 ist dem Antragsgegner zu-
sammen mit der Zustellung des Vollstreckungsbescheids 
schriftlich mitzuteilen. 

(2) Soweit das Mahnverfahren nicht maschinell bearbeitet wird, 
kann der Vollstreckungsbescheid auf den Mahnbescheid gesetzt 
werden. 
(3) In den Vollstreckungsbescheid sind die bisher entstandenen 
Kosten des Verfahrens aufzunehmen. Der Antragsteller braucht 
die Kosten nur zu berechnen, wenn das Mahnverfahren nicht 
maschinell bearbeitet wird; im Übrigen genügen die zur ma-
schinellen Berechnung erforderlichen Angaben. 
(4) Der Vollstreckungsbescheid wird dem Antragsgegner von 
Amts wegen zugestellt, wenn nicht der Antragsteller die Über-
mittlung an sich zur Zustellung im Parteibetrieb beantragt hat. 
In diesen Fällen wird der Vollstreckungsbescheid dem Antrag-
steller zur Zustellung übermittelt; die Geschäftsstelle des Ge-
richts vermittelt diese Zustellung nicht. Bewilligt das mit dem 
Mahnverfahren befasste Gericht die öffentliche Zustellung, so 
wird die Benachrichtigung nach § 186 Abs. 2 Satz 2 und 3 an 
die Gerichtstafel des Gerichts angeheftet oder in das Informati-
onssystem des Gerichts eingestellt, das in dem Mahnbescheid 
gemäß § 692 Abs. 1 Nr. 1 bezeichnet worden ist. 
(5) Die Belehrung gemäß § 232 ist dem Antragsgegner zusam-
men mit der Zustellung des Vollstreckungsbescheids schriftlich 
mitzuteilen. 

- 

§ 829a Vereinfachter Vollstreckungsantrag bei Vollstre- § 829a Vereinfachter Vollstreckungsantrag bei Vollstre- - 



ckungsbescheiden ckungsbescheiden 
(1) Im Fall eines elektronischen Antrags zur Zwangsvollstre-
ckung aus einem Vollstreckungsbescheid, der einer Vollstre-
ckungsklausel nicht bedarf, ist bei Pfändung und Überwei-
sung einer Geldforderung (§§ 829, 835) die Übermittlung der 
Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides entbehrlich, wenn 
1. die sich aus dem Vollstreckungsbescheid ergebende 
fällige Geldforderung nicht mehr als 5 000 Euro beträgt; Kos-
ten der Zwangsvollstreckung und Nebenforderungen sind bei 
der Berechnung der Forderungshöhe nur zu berücksichtigen, 
wenn sie allein Gegenstand des Vollstreckungsantrags sind; 
2. die Vorlage anderer Urkunden als der Ausfertigung 
des Vollstreckungsbescheides nicht vorgeschrieben ist; 
3. der Gläubiger eine Ausfertigung oder eine Abschrift 
des Vollstreckungsbescheides nebst Zustellungsbescheini-
gung als elektronisches Dokument dem Antrag beifügt und 
4. der Gläubiger versichert, dass ihm eine Ausfertigung 
des Vollstreckungsbescheides und eine Zustellungsbescheini-
gung vorliegen und die Forderung in Höhe des Vollstre-
ckungsantrags noch besteht. 
Sollen Kosten der Zwangsvollstreckung vollstreckt werden, 
sind zusätzlich zu den in Satz 1 Nr. 3 genannten Dokumenten 
eine nachprüfbare Aufstellung der Kosten und entsprechende 
Belege als elektronisches Dokument dem Antrag beizufügen. 

(1) Im Fall eines elektronischen Antrags zur Zwangsvollstre-
ckung aus einem Vollstreckungsbescheid, der einer Vollstre-
ckungsklausel nicht bedarf, ist bei Pfändung und Überweisung 
einer Geldforderung (§§ 829, 835) die Übermittlung der Aus-
fertigung des Vollstreckungsbescheides entbehrlich, wenn 
1. die sich aus dem Vollstreckungsbescheid ergebende 
fällige Geldforderung nicht mehr als 5 000 Euro beträgt; Kos-
ten der Zwangsvollstreckung und Nebenforderungen sind bei 
der Berechnung der Forderungshöhe nur zu berücksichtigen, 
wenn sie allein Gegenstand des Vollstreckungsantrags sind; 
2. die Vorlage anderer Urkunden als der Ausfertigung des 
Vollstreckungsbescheides nicht vorgeschrieben ist; 
3. der Gläubiger eine Abschrift des Vollstreckungsbe-
scheides nebst Zustellungsbescheinigung als elektronisches 
Dokument dem Antrag beifügt und 
4. der Gläubiger versichert, dass ihm eine Ausfertigung 
des Vollstreckungsbescheides und eine Zustellungsbescheini-
gung vorliegen und die Forderung in Höhe des Vollstreckungs-
antrags noch besteht. 
Sollen Kosten der Zwangsvollstreckung vollstreckt werden, 
sind zusätzlich zu den in Satz 1 Nr. 3 genannten Dokumenten 
eine nachprüfbare Aufstellung der Kosten und entsprechende 
Belege als elektronisches Dokument dem Antrag beizufügen. 

Art. 1 Nr. 25: 01.07.2014 

(2) Hat das Gericht an dem Vorliegen einer Ausfertigung des 
Vollstreckungsbescheides oder der übrigen Vollstreckungsvo-
raussetzungen Zweifel, teilt es dies dem Gläubiger mit und 
führt die Zwangsvollstreckung erst durch, nachdem der Gläu-
biger die Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides über-
mittelt oder die übrigen Vollstreckungsvoraussetzungen 
nachgewiesen hat. 
(3) § 130a Abs. 2 bleibt unberührt. 

(2) Hat das Gericht an dem Vorliegen einer Ausfertigung des 
Vollstreckungsbescheides oder der übrigen Vollstreckungsvo-
raussetzungen Zweifel, teilt es dies dem Gläubiger mit und 
führt die Zwangsvollstreckung erst durch, nachdem der Gläubi-
ger die Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides übermittelt 
oder die übrigen Vollstreckungsvoraussetzungen nachgewiesen 
hat. 
(3) § 130a Abs. 2 bleibt unberührt. 

- 



 § 945a Einreichung von Schutzschriften Art. 1 Nr. 26 
 (1) Die Länder führen ein zentrales, länderübergreifendes elekt-

ronisches Register für Schutzschriften (Schutzschriftenregister). 
Schutzschriften sind vorbeugende Verteidigungsschriftsätze 
gegen erwartete Anträge auf Arrest oder einstweilige Verfü-
gung. 
(2) Eine Schutzschrift gilt als bei allen ordentlichen Gerichten 
der Länder eingereicht, sobald sie in das Schutzschriftenregister 
eingestellt ist. Schutzschriften sind sechs Monate nach ihrer 
Einstellung zu löschen. 
(3) Die Gerichte erhalten Zugriff auf das Register über ein au-
tomatisiertes Abrufverfahren. Die Verwendung der Daten ist 
auf das für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben Erforderli-
che zu beschränken. Abrufvorgänge sind zu protokollieren.“ 

Art. 1 Nr. 26: 01.01.2016 

 § 945b Verordnungsermächtigung Art. 1 Nr. 27 
 Das Bundesministerium der Justiz hat durch Rechtsverordnung 

mit Zustimmung des Bundesrates die näheren Bestimmungen 
über die Einrichtung und Führung des Registers, über die Ein-
reichung von Schutzschriften zum Register, über den Abruf von 
Schutzschriften aus dem Register, über die Erhebung von Ge-
bühren sowie über die Einzelheiten der Datenübermittlung und 
-speicherung sowie der Datensicherheit und der Barrierefreiheit 
zu treffen 

Art. 1 Nr. 27: 01.07.2014 

§ 1088 Maschinelle Bearbeitung § 1088 Maschinelle Bearbeitung - 
(1) Der Antrag auf Erlass des Europäischen Zahlungsbefehls 
und der Einspruch können in einer nur maschinell lesbaren 
Form bei Gericht eingereicht werden, wenn diese dem Ge-
richt für seine maschinelle Bearbeitung geeignet erscheint. 
§ 130a Abs. 3 gilt entsprechend. 

(1) Der Antrag auf Erlass des Europäischen Zahlungsbefehls 
und der Einspruch können in einer nur maschinell lesbaren 
Form bei Gericht eingereicht werden, wenn diese dem Gericht 
für seine maschinelle Bearbeitung geeignet erscheint. § 130a 
Absatz 5 Satz 1 gilt entsprechend. 

Art. 1 Nr. 28: 01.01.2018 

(2) Der Senat des Landes Berlin bestimmt durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
den Zeitpunkt, in dem beim Amtsgericht Wedding die ma-

(2) Der Senat des Landes Berlin bestimmt durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, den 
Zeitpunkt, in dem beim Amtsgericht Wedding die maschinelle 

- 



schinelle Bearbeitung der Mahnverfahren eingeführt wird; er 
kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Se-
natsverwaltung für Justiz des Landes Berlin übertragen. 

Bearbeitung der Mahnverfahren eingeführt wird; er kann die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Senatsverwal-
tung für Justiz des Landes Berlin übertragen. 

 
Gesetz über das Verfahren in Familiensa chen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit (FamFG)  

vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.03.2013 (BGBl. I, 3533) 

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit (FamFG)  
Änderungen durch das Gesetz zur Förderung des elekt ronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.1 0.2013 (BGBl. I, 
3786). 

Geändert durch / In-
krafttreten 

§ 14 Elektronische Akte; elektronisches Dokument § 14 Elektronische Akte; elektronisches Dokument - 
(1) Die Gerichtsakten können elektronisch geführt werden. 
§ 298a Abs. 2 und 3 der Zivilprozessordnung gilt entspre-
chend. 

(1) Die Gerichtsakten können elektronisch geführt werden. 
§ 298a Absatz 2 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 

Art. 2 Nr. 2 a) : 
01.01.2018 

(2) Die Beteiligten können Anträge und Erklärungen als 
elektronisches Dokument übermitteln.  
 
 
Für das elektronische Dokument gelten § 130a Abs. 1 und 3 
sowie § 298 der Zivilprozessordnung entsprechend. 

(2) Anträge und Erklärungen der Beteiligten sowie schriftlich 
einzureichende Auskünfte, Aussagen, Gutachten, Übersetzun-
gen und Erklärungen Dritter können als elektronisches Doku-
ment übermittelt werden.  
Für das elektronische Dokument gelten die §§ 130a und 298 der 
Zivilprozessordnung entsprechend. 

Art. 2 Nr. 2 b) : 
01.01.2018 
aa) Satz 1 
bb) Satz 2 

(3) Für das gerichtliche elektronische Dokument gelten die 
§§ 130b und 298 der Zivilprozessordnung entsprechend. 

(3) Für das gerichtliche elektronische Dokument gelten die 
§§ 130b und 298 der Zivilprozessordnung entsprechend. 

- 

(4) Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestim-
men für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeit-
punkt, von dem an elektronische Akten geführt und elektroni-
sche Dokumente bei Gericht eingereicht werden können.  
Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen 
für ihren Bereich durch Rechtsverordnung die geltenden or-
ganisatorisch-technischen Rahmenbedingungen für die Bil-
dung, Führung und Aufbewahrung der elektronischen Akten 
und die für die Bearbeitung der Dokumente geeignete Form. 
Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf die jeweils zuständige oberste Landes-
behörde übertragen.  

(4) Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestim-
men für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, 
von dem an elektronische Akten geführt werden können.  
 
Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen 
für ihren Bereich durch Rechtsverordnung die geltenden orga-
nisatorisch-technischen Rahmenbedingungen für die Bildung, 
Führung und Aufbewahrung der elektronischen Akten. 
 
Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf die jeweils zuständige oberste Landesbe-
hörde übertragen.  

Art. 2 Nr. 2 c) : 
01.01.2018 
aa) Satz 1 
bb) Satz 2 
cc) Satz 4 



Die Zulassung der elektronischen Akte und der elektroni-
schen Form kann auf einzelne Gerichte oder Verfahren be-
schränkt werden. 

Die Zulassung der elektronischen Akte kann auf einzelne Ge-
richte oder Verfahren beschränkt werden. 

(5) Sind die Gerichtsakten nach ordnungsgemäßen Grundsät-
zen zur Ersetzung der Urschrift auf einen Bild- oder anderen 
Datenträger übertragen worden und liegt der schriftliche 
Nachweis darüber vor, dass die Wiedergabe mit der Urschrift 
übereinstimmt, so können Ausfertigungen, Auszüge und Ab-
schriften von dem Bild- oder dem Datenträger erteilt werden. 
Auf der Urschrift anzubringende Vermerke werden in diesem 
Fall bei dem Nachweis angebracht. 

(5) Sind die Gerichtsakten nach ordnungsgemäßen Grundsätzen 
zur Ersetzung der Urschrift auf einen Bild- oder anderen Daten-
träger übertragen worden und liegt der schriftliche Nachweis 
darüber vor, dass die Wiedergabe mit der Urschrift überein-
stimmt, so können Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften 
von dem Bild- oder dem Datenträger erteilt werden. Auf der 
Urschrift anzubringende Vermerke werden in diesem Fall bei 
dem Nachweis angebracht. 

- 

 § 14a Formulare; Verordnungsermächtigung Art. 2 Nr. 3 
 Das Bundesministerium der Justiz kann durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates elektronische Formulare 
einführen. Die Rechtsverordnung kann bestimmen, dass die in 
den Formularen enthaltenen Angaben ganz oder teilweise in 
strukturierter maschinenlesbarer Form zu übermitteln sind. Die 
Formulare sind auf einer in der Rechtsverordnung zu bestim-
menden Kommunikationsplattform im Internet zur Nutzung 
bereitzustellen. Die Rechtsverordnung kann bestimmen, dass 
eine Identifikation des Formularverwenders abweichend von 
§ 130a Absatz 3 der Zivilprozessordnung auch durch Nutzung 
des elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Perso-
nalausweisgesetzes oder § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes 
erfolgen kann. 

Art. 2 Nr. 3: 01.01.2018 

 § 14b Nutzungspflicht für Rechtsanwälte, Notare und Be-
hörden 

Art. 2 Nr. 4 

 Werden Anträge und Erklärungen durch einen Rechtsanwalt, 
einen Notar, durch eine Behörde oder durch eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse eingereicht, so sind sie als elektronisches Dokument 

Art. 2 Nr. 4: 01.01.2022 



zu übermitteln. Ist eine Übermittlung aus technischen Gründen 
vorübergehend nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den 
allgemeinen Vorschriften zulässig. Die vorübergehende Un-
möglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich 
danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektroni-
sches Dokument nachzureichen. 

§ 229 Elektronischer Rechtsverkehr zwischen den Fami-
liengerichten und den Versorgungsträgern 

§ 229 Elektronischer Rechtsverkehr zwischen den Fami-
liengerichten und den Versorgungsträgern 

- 

(1) Die nachfolgenden Bestimmungen sind anzuwenden, so-
weit das Gericht und der nach § 219 Nr. 2 oder Nr. 3 beteilig-
te Versorgungsträger an einem zur elektronischen Übermitt-
lung eingesetzten Verfahren (Übermittlungsverfahren) teil-
nehmen, um die im Versorgungsausgleich erforderlichen Da-
ten auszutauschen. Mit der elektronischen Übermittlung kön-
nen Dritte beauftragt werden. 
(2) Das Übermittlungsverfahren muss 
1. bundeseinheitlich sein, 
2. Authentizität und Integrität der Daten gewährleisten 
und 
3. bei Nutzung allgemein zugänglicher Netze ein Ver-
schlüsselungsverfahren anwenden, das die Vertraulichkeit der 
übermittelten Daten sicherstellt. 

(1) Die nachfolgenden Bestimmungen sind anzuwenden, soweit 
das Gericht und der nach § 219 Nr. 2 oder Nr. 3 beteiligte Ver-
sorgungsträger an einem zur elektronischen Übermittlung ein-
gesetzten Verfahren (Übermittlungsverfahren) teilnehmen, um 
die im Versorgungsausgleich erforderlichen Daten auszutau-
schen. Mit der elektronischen Übermittlung können Dritte be-
auftragt werden. 
(2) Das Übermittlungsverfahren muss 
1. bundeseinheitlich sein, 
2. Authentizität und Integrität der Daten gewährleisten und 
3. bei Nutzung allgemein zugänglicher Netze ein Ver-
schlüsselungsverfahren anwenden, das die Vertraulichkeit der 
übermittelten Daten sicherstellt. 

- 

(3) Das Gericht soll dem Versorgungsträger Auskunftsersu-
chen nach § 220, der Versorgungsträger soll dem Gericht 
Auskünfte nach § 220 und Erklärungen nach § 222 Abs. 1 im 
Übermittlungsverfahren übermitteln. Einer Verordnung nach 
§ 14 Abs. 4 bedarf es insoweit nicht. 

(3) Das Gericht soll dem Versorgungsträger Auskunftsersuchen 
nach § 220, der Versorgungsträger soll dem Gericht Auskünfte 
nach § 220 und Erklärungen nach § 222 Abs. 1 im Übermitt-
lungsverfahren übermitteln. 

Art. 2 Nr. 5: 01.01.2018 

(4) Entscheidungen des Gerichts in Versorgungsausgleichssa-
chen sollen dem Versorgungsträger im Übermittlungsverfah-
ren zugestellt werden. 
(5) Zum Nachweis der Zustellung einer Entscheidung an den 
Versorgungsträger genügt die elektronische Übermittlung 

(4) Entscheidungen des Gerichts in Versorgungsausgleichssa-
chen sollen dem Versorgungsträger im Übermittlungsverfahren 
zugestellt werden. 
(5) Zum Nachweis der Zustellung einer Entscheidung an den 
Versorgungsträger genügt die elektronische Übermittlung einer 

- 



einer automatisch erzeugten Eingangsbestätigung an das Ge-
richt. Maßgeblich für den Zeitpunkt der Zustellung ist der in 
dieser Eingangsbestätigung genannte Zeitpunkt. 

automatisch erzeugten Eingangsbestätigung an das Gericht. 
Maßgeblich für den Zeitpunkt der Zustellung ist der in dieser 
Eingangsbestätigung genannte Zeitpunkt. 

 
Arbeitsgerichtsgesetz  (ArbGG ) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1036), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2013 (BGBl. I, 
2586) 

Arbeitsgerichtsgesetz  (ArbGG ) 

Änderungen durch das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.10.2013 (BGBl. I, 3786). 
Geändert durch / In-
krafttreten 

§ 46a Mahnverfahren § 46a Mahnverfahren - 
(1) Für das Mahnverfahren vor den Gerichten für Arbeitssa-
chen gelten die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das 
Mahnverfahren einschließlich der maschinellen Bearbeitung 
entsprechend, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 
§ 690 Abs. 3 Satz 2 der Zivilprozessordnung ist nicht anzu-
wenden. 

(1) Für das Mahnverfahren vor den Gerichten für Arbeitssachen 
gelten die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das 
Mahnverfahren einschließlich der maschinellen Bearbeitung 
entsprechend, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 
§ 690 Abs. 3 Satz 2 der Zivilprozessordnung ist nicht anzuwen-
den. 

- 

(2) Zuständig für die Durchführung des Mahnverfahrens ist 
das Arbeitsgericht, das für die im Urteilsverfahren erhobene 
Klage zuständig sein würde. 

(2) Zuständig für die Durchführung des Mahnverfahrens ist das 
Arbeitsgericht, das für die im Urteilsverfahren erhobene Klage 
zuständig sein würde. Die Landesregierungen werden ermäch-
tigt, einem Arbeitsgericht durch Rechtsverordnung Mahnver-
fahren für die Bezirke mehrerer Arbeitsgerichte zuzuweisen. 
Die Zuweisung kann auf Mahnverfahren beschränkt werden, 
die maschinell bearbeitet werden. Die Landesregierungen kön-
nen die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die jeweils 
zuständige oberste Landesbehörde übertragen. Mehrere Länder 
können die Zuständigkeit eines Arbeitsgerichts über die Lan-
desgrenzen hinaus vereinbaren. 

Art. 3 Nr. 1 a):  
01.07.2014 

(3) Die in den Mahnbescheid nach § 692 Abs. 1 Nr. 3 der 
Zivilprozeßordnung aufzunehmende Frist beträgt eine Woche. 

(3) Die in den Mahnbescheid nach § 692 Abs. 1 Nr. 3 der Zi-
vilprozeßordnung aufzunehmende Frist beträgt eine Woche. 

- 

(4) Wird rechtzeitig Widerspruch erhoben und beantragt eine 
Partei die Durchführung der mündlichen Verhandlung, so hat 
die Geschäftsstelle dem Antragsteller unverzüglich aufzuge-
ben, seinen Anspruch binnen zwei Wochen schriftlich zu be-
gründen. Bei Eingang der Anspruchsbegründung bestimmt 
der Vorsitzende den Termin zur mündlichen Verhandlung. 

(4) Wird rechtzeitig Widerspruch erhoben und beantragt eine 
Partei die Durchführung der mündlichen Verhandlung, so gibt 
das Gericht, das den Mahnbescheid erlassen hat, den Rechts-
streit von Amts wegen an das Gericht ab, das in dem Mahnbe-
scheid gemäß § 692 Absatz 1 Nummer 1 der Zivilprozessord-
nung bezeichnet worden ist. Verlangen die Parteien überein-

Art. 3 Nr. 1 b): 
01.07.2014 



Geht die Anspruchsbegründung nicht rechtzeitig ein, so wird 
bis zu ihrem Eingang der Termin nur auf Antrag des Antrags-
gegners bestimmt. 

stimmend die Abgabe an ein anderes als das im Mahnbescheid 
bezeichnete Gericht, erfolgt die Abgabe dorthin. Die Geschäfts-
stelle hat dem Antragsteller unverzüglich aufzugeben, seinen 
Anspruch binnen zwei Wochen schriftlich zu begründen. Bei 
Eingang der Anspruchsbegründung bestimmt der Vorsitzende 
den Termin zur mündlichen Verhandlung. Geht die Anspruchs-
begründung nicht rechtzeitig ein, so wird bis zu ihrem Eingang 
der Termin nur auf Antrag des Antragsgegners bestimmt. 

(5) Die Streitsache gilt als mit Zustellung des Mahnbescheids 
rechtshängig geworden, wenn alsbald nach Erhebung des Wi-
derspruchs Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt 
wird. 

(5) Die Streitsache gilt als mit Zustellung des Mahnbescheids 
rechtshängig geworden, wenn alsbald nach Erhebung des Wi-
derspruchs Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt 
wird. 

- 

(6) Im Fall des Einspruchs hat das Gericht von Amts wegen 
zu prüfen, ob der Einspruch an sich statthaft und ob er in der 
gesetzlichen Form und Frist eingelegt ist. Fehlt es an einem 
dieser Erfordernisse, so ist der Einspruch als unzulässig zu 
verwerfen. Ist der Einspruch zulässig, hat die Geschäftsstelle 
dem Antragsteller unverzüglich aufzugeben, seinen Anspruch 
binnen zwei Wochen schriftlich zu begründen. Nach Ablauf 
der Begründungsfrist bestimmt der Vorsitzende unverzüglich 
Termin zur mündlichen Verhandlung. 

(6) Im Fall des Einspruchs hat das Gericht von Amts wegen zu 
prüfen, ob der Einspruch an sich statthaft und ob er in der ge-
setzlichen Form und Frist eingelegt ist. Fehlt es an einem dieser 
Erfordernisse, so ist der Einspruch als unzulässig zu verwerfen. 
Ist der Einspruch zulässig, hat die Geschäftsstelle dem Antrag-
steller unverzüglich aufzugeben, seinen Anspruch binnen zwei 
Wochen schriftlich zu begründen. Nach Ablauf der Begrün-
dungsfrist bestimmt der Vorsitzende unverzüglich Termin zur 
mündlichen Verhandlung. 

- 

(7) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates den Verfahrensablauf zu regeln, soweit dies für eine 
einheitliche maschinelle Bearbeitung der Mahnverfahren er-
forderlich ist (Verfahrensablaufplan). 

(7) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates den Verfahrensablauf zu regeln, soweit dies für eine 
einheitliche maschinelle Bearbeitung der Mahnverfahren erfor-
derlich ist (Verfahrensablaufplan). 

- 

(8) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates zur Vereinfachung des Mahnverfahrens und zum 
Schutze der in Anspruch genommenen Partei Formulare ein-
zuführen. Dabei können für Mahnverfahren bei Gerichten, die 
die Verfahren maschinell bearbeiten, und für Mahnverfahren 

(8) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates zur Vereinfachung des Mahnverfahrens und zum 
Schutze der in Anspruch genommenen Partei Formulare einzu-
führen. Dabei können für Mahnverfahren bei Gerichten, die die 
Verfahren maschinell bearbeiten, und für Mahnverfahren bei 

Art. 3 Nr. 1 c):  
01.07.2014 



bei Gerichten, die die Verfahren nicht maschinell bearbeiten, 
unterschiedliche Formulare eingeführt werden. 

Gerichten, die die Verfahren nicht maschinell bearbeiten, unter-
schiedliche Formulare eingeführt werden. Die Rechtsverord-
nung kann ein elektronisches Formular vorsehen; § 130c Satz 2 
bis 4 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 

§ 46c Einreichung elektronischer Dokumente § 46c Einreichung elektronischer Dokumente - 
(1) Soweit für vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen, 
für Anträge und Erklärungen der Parteien sowie für Auskünf-
te, Aussagen, Gutachten und Erklärungen Dritter die Schrift-
form vorgesehen ist, genügt dieser Form die Aufzeichnung 
als elektronisches Dokument, wenn dieses für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet ist. Die verantwortende Person 
soll das Dokument mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur nach dem Signaturgesetz versehen. Ist ein übermit-
teltes elektronisches Dokument für das Gericht zur Bearbei-
tung nicht geeignet, ist dies dem Absender unter Angabe der 
geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich 
mitzuteilen. 

(1) Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen, schriftlich 
einzureichende Anträge und Erklärungen der Parteien sowie 
schriftlich einzureichende Auskünfte, Aussagen, Gutachten, 
Übersetzungen und Erklärungen Dritter können nach Maßgabe 
der folgenden Absätze als elektronisches Dokument bei Gericht 
eingereicht werden. 

Art. 3 Nr. 2:  
01.01.2018 

 (2) Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Die Bundesregierung bestimmt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen. 

Art. 3 Nr. 2:  
01.01.2018 

 (3) Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen 
sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf ei-
nem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 

Art. 3 Nr. 2:  
01.01.2018 

(2) Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestim-
men für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeit-
punkt, von dem an elektronische Dokumente bei den Gerich-
ten eingereicht werden können, sowie die für die Bearbeitung 
der Dokumente geeignete Form. Die Landesregierungen kön-
nen die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die je-

(4) Sichere Übermittlungswege sind 
1. der Postfach- und Versanddienst eines De-Mail-Kontos, 
wenn der Absender bei Versand der Nachricht sicher im Sinne 
des § 4 Absatz 1 Satz 2 des De-MailGesetzes angemeldet ist 
und er sich die sichere Anmeldung gemäß § 5 Absatz 5 des De-
Mail-Gesetzes bestätigen lässt, 

Art. 3 Nr. 2:  
01.01.2018 



weils zuständige oberste Landesbehörde übertragen. Die Zu-
lassung der elektronischen Form kann auf einzelne Gerichte 
oder Verfahren beschränkt werden. 

2. der Übermittlungsweg zwischen dem besonderen elektroni-
schen Anwaltspostfach nach § 31a der Bundesrechtsanwalts-
ordnung oder einem entsprechenden, auf gesetzlicher Grundla-
ge errichteten elektronischen Postfach und der elektronischen 
Poststelle des Gerichts, 
3. der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung 
eines Identifizierungsverfahrens eingerichteten Postfach einer 
Behörde oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 
und der elektronischen Poststelle des Gerichts; das Nähere re-
gelt die Verordnung nach Absatz 2 Satz 2, 
4. sonstige bundeseinheitliche Übermittlungswege, die durch 
Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrates festgelegt werden, bei denen die Authentizität und 
Integrität der Daten sowie die Barrierefreiheit gewährleistet 
sind. 

(3) Ein elektronisches Dokument ist eingereicht, sobald die 
für den Empfang bestimmte Einrichtung des Gerichts es auf-
gezeichnet hat. 

(5) Ein elektronisches Dokument ist eingegangen, sobald es auf 
der für den Empfang bestimmten Einrichtung des Gerichts ge-
speichert ist. Dem Absender ist eine automatisierte Bestätigung 
über den Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen. 

Art. 3 Nr. 2:  
01.01.2018 

 (6) Ist ein elektronisches Dokument für das Gericht zur Bear-
beitung nicht geeignet, ist dies dem Absender unter Hinweis auf 
die Unwirksamkeit des Eingangs und die geltenden technischen 
Rahmenbedingungen unverzüglich mitzuteilen. Das Dokument 
gilt als zum Zeitpunkt der früheren Einreichung eingegangen, 
sofern der Absender es unverzüglich in einer für das Gericht 
zur Bearbeitung geeigneten Form nachreicht und glaubhaft 
macht, dass es mit dem zuerst eingereichten Dokument inhalt-
lich übereinstimmt. 

Art. 3 Nr. 2:  
01.01.2018 

§ 46e Elektronische Akte § 46e Elektronische Akte - 
(1) Die Prozessakten können elektronisch geführt werden. Die 
Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von 

(1) Die Prozessakten können elektronisch geführt werden. Die 
Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem 

- 



dem an elektronische Akten geführt werden sowie die hierfür 
geltenden organisatorisch-technischen Rahmenbedingungen 
für die Bildung, Führung und Aufbewahrung der elektroni-
schen Akten. Die Landesregierungen können die Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf die jeweils zuständige 
oberste Landesbehörde übertragen. Die Zulassung der elekt-
ronischen Akte kann auf einzelne Gerichte oder Verfahren 
beschränkt werden. 

an elektronische Akten geführt werden sowie die hierfür gel-
tenden organisatorisch-technischen Rahmenbedingungen für 
die Bildung, Führung und Aufbewahrung der elektronischen 
Akten. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf die jeweils zuständige oberste Landesbe-
hörde übertragen. Die Zulassung der elektronischen Akte kann 
auf einzelne Gerichte oder Verfahren beschränkt werden. 

(2) In Papierform eingereichte Schriftstücke und sonstige 
Unterlagen sollen zur Ersetzung der Urschrift in ein elektroni-
sches Dokument übertragen werden. Die Unterlagen sind, 
sofern sie in Papierform weiter benötigt werden, mindestens 
bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens aufzube-
wahren. 

„(2) In Papierform eingereichte Schriftstücke und sonstige Un-
terlagen sollen nach dem Stand der Technik in ein elektroni-
sches Dokument übertragen werden. Es ist sicherzustellen, dass 
das elektronische Dokument mit den eingereichten Schriftstü-
cken und sonstigen Unterlagen bildlich und inhaltlich überein-
stimmt. Die in Papierform eingereichten Schriftstücke und 
sonstigen Unterlagen können sechs Monate nach der Übertra-
gung vernichtet werden, sofern sie nicht rückgabepflichtig sind. 

Art. 3 Nr. 3:  
01.01.2018 

(3) Das elektronische Dokument muss den Vermerk enthal-
ten, wann und durch wen die Unterlagen in ein elektronisches 
Dokument übertragen worden sind. 

(aufgehoben) Art. 3 Nr. 3:  
01.01.2018 

- § 46f Formulare; Verordnungsermächtigung  
 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates elektroni-
sche Formulare einführen. Die Rechtsverordnung kann be-
stimmen, dass die in den Formularen enthaltenen Angaben ganz 
oder teilweise in strukturierter maschinenlesbarer Form zu 
übermitteln sind. Die Formulare sind auf einer in der Rechts-
verordnung zu bestimmenden Kommunikationsplattform im 
Internet zur Nutzung bereitzustellen. Die Rechtsverordnung 
kann bestimmen, dass eine Identifikation des Formularverwen-
ders abweichend von § 46c Absatz 3 auch durch Nutzung des 
elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personal-
ausweisgesetzes oder § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes 

Art. 3 Nr. 4:  
01.07.2014 



erfolgen kann. 
 § 46g Nutzungspflicht für Rechtsanwälte, Behörden und 

vertretungsberechtigte Personen 
 

 Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich 
einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen 
Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument 
zu übermitteln. Gleiches gilt für die nach diesem Gesetz vertre-
tungsberechtigten Personen, für die ein sicherer Übermitt-
lungsweg nach § 46c Absatz 4 Nummer 2 zur Verfügung steht. 
Ist eine Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend 
nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen 
Vorschriften zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist 
bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft 
zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument 
nachzureichen. 

Art. 3 Nr. 5:  
01.01.2022 

§ 62 Zwangsvollstreckung § 62 Zwangsvollstreckung  
(1) Urteile der Arbeitsgerichte, gegen die Einspruch oder Be-
rufung zulässig ist, sind vorläufig vollstreckbar. Macht der 
Beklagte glaubhaft, daß die Vollstreckung ihm einen nicht zu 
ersetzenden Nachteil bringen würde, so hat das Arbeitsgericht 
auf seinen Antrag die vorläufige Vollstreckbarkeit im Urteil 
auszuschließen. In den Fällen des § 707 Abs. 1 und des § 719 
Abs. 1 der Zivilprozeßordnung kann die Zwangsvollstreckung 
nur unter derselben Voraussetzung eingestellt werden. Die 
Einstellung der Zwangsvollstreckung nach Satz 3 erfolgt ohne 
Sicherheitsleistung. Die Entscheidung ergeht durch unan-
fechtbaren Beschluss. 

(1) Urteile der Arbeitsgerichte, gegen die Einspruch oder Beru-
fung zulässig ist, sind vorläufig vollstreckbar. Macht der Be-
klagte glaubhaft, daß die Vollstreckung ihm einen nicht zu er-
setzenden Nachteil bringen würde, so hat das Arbeitsgericht auf 
seinen Antrag die vorläufige Vollstreckbarkeit im Urteil auszu-
schließen. In den Fällen des § 707 Abs. 1 und des § 719 Abs. 1 
der Zivilprozeßordnung kann die Zwangsvollstreckung nur un-
ter derselben Voraussetzung eingestellt werden. Die Einstellung 
der Zwangsvollstreckung nach Satz 3 erfolgt ohne Sicherheits-
leistung. Die Entscheidung ergeht durch unanfechtbaren Be-
schluss. 

- 

(2) Im übrigen finden auf die Zwangsvollstreckung ein-
schließlich des Arrests und der einstweiligen Verfügung die 

(2) Im übrigen finden auf die Zwangsvollstreckung einschließ-
lich des Arrests und der einstweiligen Verfügung die Vorschrif-

Art. 3 Nr. 6:  
01.01.2016 



Vorschriften des Achten Buchs der Zivilprozeßordnung An-
wendung. Die Entscheidung über den Antrag auf Erlaß einer 
einstweiligen Verfügung kann in dringenden Fällen, auch 
dann, wenn der Antrag zurückzuweisen ist, ohne mündliche 
Verhandlung ergehen. 

ten des Achten Buchs der Zivilprozeßordnung Anwendung. Die 
Entscheidung über den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen 
Verfügung kann in dringenden Fällen, auch dann, wenn der 
Antrag zurückzuweisen ist, ohne mündliche Verhandlung erge-
hen. Eine in das Schutzschriftenregister nach § 945a Absatz 1 
der Zivilprozessordnung eingestellte Schutzschrift gilt auch als 
bei allen Arbeitsgerichten der Länder eingereicht. 

§ 85 Zwangsvollstreckung § 85 Zwangsvollstreckung - 
(1) Soweit sich aus Absatz 2 nichts anderes ergibt, findet aus 
rechtskräftigen Beschlüssen der Arbeitsgerichte oder gericht-
lichen Vergleichen, durch die einem Beteiligten eine Ver-
pflichtung auferlegt wird, die Zwangsvollstreckung statt. Be-
schlüsse der Arbeitsgerichte in vermögensrechtlichen Strei-
tigkeiten sind vorläufig vollstreckbar; § 62 Abs. 1 Satz 2 bis 5 
ist entsprechend anzuwenden. Für die Zwangsvollstreckung 
gelten die Vorschriften des Achten Buches der Zivilprozeß-
ordnung entsprechend mit der Maßgabe, daß der nach dem 
Beschluß Verpflichtete als Schuldner, derjenige, der die Er-
füllung der Verpflichtung auf Grund des Beschlusses verlan-
gen kann, als Gläubiger gilt und in den Fällen des § 23 Abs. 
3, des § 98 Abs. 5 sowie der §§ 101 und 104 des Betriebsver-
fassungsgesetzes eine Festsetzung von Ordnungsoder 
Zwangshaft nicht erfolgt. 

(1) Soweit sich aus Absatz 2 nichts anderes ergibt, findet aus 
rechtskräftigen Beschlüssen der Arbeitsgerichte oder gerichtli-
chen Vergleichen, durch die einem Beteiligten eine Verpflich-
tung auferlegt wird, die Zwangsvollstreckung statt. Beschlüsse 
der Arbeitsgerichte in vermögensrechtlichen Streitigkeiten sind 
vorläufig vollstreckbar; § 62 Abs. 1 Satz 2 bis 5 ist entspre-
chend anzuwenden. Für die Zwangsvollstreckung gelten die 
Vorschriften des Achten Buches der Zivilprozeßordnung ent-
sprechend mit der Maßgabe, daß der nach dem Beschluß Ver-
pflichtete als Schuldner, derjenige, der die Erfüllung der Ver-
pflichtung auf Grund des Beschlusses verlangen kann, als 
Gläubiger gilt und in den Fällen des § 23 Abs. 3, des § 98 Abs. 
5 sowie der §§ 101 und 104 des Betriebsverfassungsgesetzes 
eine Festsetzung von Ordnungsoder Zwangshaft nicht erfolgt. 

- 

(2) Der Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist zulässig. Für 
das Verfahren gelten die Vorschriften des Achten Buches der 
Zivilprozeßordnung über die einstweilige Verfügung entspre-
chend mit der Maßgabe, daß die Entscheidungen durch Be-
schluß der Kammer ergehen, erforderliche Zustellungen von 
Amts wegen erfolgen und ein Anspruch auf Schadensersatz 
nach § 945 der Zivilprozeßordnung in Angelegenheiten des 
Betriebsverfassungsgesetzes nicht besteht. 

(2) Der Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist zulässig. Für 
das Verfahren gelten die Vorschriften des Achten Buches der 
Zivilprozeßordnung über die einstweilige Verfügung entspre-
chend mit der Maßgabe, daß die Entscheidungen durch Be-
schluß der Kammer ergehen, erforderliche Zustellungen von 
Amts wegen erfolgen und ein Anspruch auf Schadensersatz 
nach § 945 der Zivilprozeßordnung in Angelegenheiten des 
Betriebsverfassungsgesetzes nicht besteht. Eine in das Schutz-
schriftenregister nach § 945a Absatz 1 der Zivilprozessordnung 

Art. 3 Nr. 7:  
01.01.2016 



eingestellte Schutzschrift gilt auch als bei allen Arbeitsgerich-
ten der Länder eingereicht. 

 
Sozialgerichtsgesetz  (SGG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.08.2013 
(BGBl. I, 3533) 

Sozialgerichtsgesetz  (SGG) 

Änderungen durch das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.10.2013 (BGBl. I, 3786). 
Geändert durch / In-
krafttreten 

§ 65a § 65a  
(1) Die Beteiligten können dem Gericht elektronische Doku-
mente übermitteln, soweit dies für den jeweiligen Zuständig-
keitsbereich durch Rechtsverordnung der Bundesregierung 
oder der Landesregierungen zugelassen worden ist. Die 
Rechtsverordnung bestimmt den Zeitpunkt, von dem an Do-
kumente an ein Gericht elektronisch übermittelt werden kön-
nen, sowie die Art und Weise, in der elektronische Dokumen-
te einzureichen sind. Für Dokumente, die einem schriftlich zu 
unterzeichnenden Schriftstück gleichstehen, ist eine qualif i-
zierte elektronische Signatur nach § 2 Nr. 3 des Signaturge-
setzes vorzuschreiben. Neben der qualifizierten elektroni-
schen Signatur kann auch ein anderes sicheres Verfahren zu-
gelassen werden, das die Authentizität und die Integrität des 
übermittelten elektronischen Dokuments sicherstellt. Die 
Landesregierungen können die Ermächtigung auf die für die 
Sozialgerichtsbarkeit zuständigen obersten Landesbehörden 
übertragen. Die Zulassung der elektronischen Übermittlung 
kann auf einzelne Gerichte oder Verfahren beschränkt wer-
den. Die Rechtsverordnung der Bundesregierung bedarf nicht 
der Zustimmung des Bundesrates. 

(1) Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen, schriftlich 
einzureichende Anträge und Erklärungen der Beteiligten sowie 
schriftlich einzureichende Auskünfte, Aussagen, Gutachten, 
Übersetzungen und Erklärungen Dritter können nach Maßgabe 
der Absätze 2 bis 6 als elektronisches Dokument bei Gericht 
eingereicht werden. 

Art. 4 Nr. 1:  
01.01.2018 

 (2) Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Die Bundesregierung bestimmt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen. 

Art. 4 Nr. 1:  
01.01.2018 

 (3) Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten Art. 4 Nr. 1:  



elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen 
sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf ei-
nem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 

01.01.2018 

 (4) Sichere Übermittlungswege sind 
1. der Postfach- und Versanddienst eines De-Mail-Kontos, 
wenn der Absender bei Versand der Nachricht sicher im Sinne 
des § 4 Absatz 1 Satz 2 des De-Mail-Gesetzes angemeldet ist 
und er sich die sichere Anmeldung gemäß § 5 Absatz 5 des 
DeMail-Gesetzes bestätigen lässt, 
2. der Übermittlungsweg zwischen dem besonderen elektroni-
schen Anwaltspostfach nach § 31a der Bundesrechtsanwalts-
ordnung oder einem entsprechenden, auf gesetzlicher Grundla-
ge errichteten elektronischen Postfach und der elektronischen 
Poststelle des Gerichts, 
3. der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung 
eines Identifizierungsverfahrens eingerichteten Postfach einer 
Behörde oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 
und der elektronischen Poststelle des Gerichts; das Nähere re-
gelt die Verordnung nach Absatz 2 Satz 2, 
4. sonstige bundeseinheitliche Übermittlungswege, die durch 
Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrates festgelegt werden, bei denen die Authentizität und 
Integrität der Daten sowie die Barrierefreiheit gewährleistet 
sind. 

Art. 4 Nr. 1:  
01.01.2018 

(2) Ein elektronisches Dokument ist dem Gericht zugegangen, 
wenn es in der nach Absatz 1 Satz 1 bestimmten Art und 
Weise übermittelt worden ist und wenn die für den Empfang 
bestimmte Einrichtung es aufgezeichnet hat. Die Vorschriften 
dieses Gesetzes über die Beifügung von Abschriften für die 
übrigen Beteiligten finden keine Anwendung. Genügt das 
Dokument nicht den Anforderungen, ist dies dem Absender 
unter Angabe der für das Gericht geltenden technischen Rah-

(5) Ein elektronisches Dokument ist eingegangen, sobald es auf 
der für den Empfang bestimmten Einrichtung des Gerichts ge-
speichert ist. Dem Absender ist eine automatisierte Bestätigung 
über den Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen. Die Vorschriften 
dieses Gesetzes über die Beifügung von Abschriften für die 
übrigen Beteiligten finden keine Anwendung. 

Art. 4 Nr. 1:  
01.01.2018 



menbedingungen unverzüglich mitzuteilen. 
 (6) Ist ein elektronisches Dokument für das Gericht zur Bear-

beitung nicht geeignet, ist dies dem Absender unter Hinweis auf 
die Unwirksamkeit des Eingangs und die geltenden technischen 
Rahmenbedingungen unverzüglich mitzuteilen. Das Dokument 
gilt als zum Zeitpunkt der früheren Einreichung eingegangen, 
sofern der Absender es unverzüglich in einer für das Gericht 
zur Bearbeitung geeigneten Form nachreicht und glaubhaft 
macht, dass es mit dem zuerst eingereichten Dokument inhalt-
lich übereinstimmt. 

Art. 4 Nr. 1:  
01.01.2018 

(3) Soweit eine handschriftliche Unterzeichnung durch den 
Richter oder den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle vorge-
schrieben ist, genügt dieser Form die Aufzeichnung als elekt-
ronisches Dokument, wenn die verantwortenden Personen am 
Ende des Dokuments ihren Namen hinzufügen und das Do-
kument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach 
§ 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes versehen. 

(7) Soweit eine handschriftliche Unterzeichnung durch den 
Richter oder den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle vorge-
schrieben ist, genügt dieser Form die Aufzeichnung als elektro-
nisches Dokument, wenn die verantwortenden Personen am 
Ende des Dokuments ihren Namen hinzufügen und das Doku-
ment mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 
Nr. 3 des Signaturgesetzes versehen. 

Art. 4 Nr. 1:  
01.01.2018 

§ 65b § 65b - 
(1) Die Prozessakten können elektronisch geführt werden. Die 
Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen je-
weils für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeit-
punkt, von dem an die Prozessakten elektronisch geführt wer-
den. In der Rechtsverordnung sind die organisatorisch-
technischen Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung 
und Verwahrung der elektronischen Akten festzulegen. Die 
Landesregierungen können die Ermächtigung auf die für die 
Sozialgerichtsbarkeit zuständigen obersten Landesbehörden 
übertragen. Die Zulassung der elektronischen Akte kann auf 
einzelne Gerichte oder Verfahren beschränkt werden. Die 
Rechtsverordnung der Bundesregierung bedarf nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates. 

(1) Die Prozessakten können elektronisch geführt werden. Die 
Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen je-
weils für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, 
von dem an die Prozessakten elektronisch geführt werden. In 
der Rechtsverordnung sind die organisatorisch-technischen 
Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung und Verwah-
rung der elektronischen Akten festzulegen. Die Landesregie-
rungen können die Ermächtigung auf die für die Sozialgerichts-
barkeit zuständigen obersten Landesbehörden übertragen. Die 
Zulassung der elektronischen Akte kann auf einzelne Gerichte 
oder Verfahren beschränkt werden. Die Rechtsverordnung der 
Bundesregierung bedarf nicht der Zustimmung des Bundesra-
tes. 

Art. 4 Nr. 2:  
01.01.2018 

(2) Dokumente, die nicht der Form entsprechen, in der die (2) Werden die Akten in Papierform geführt, ist von einem Art. 4 Nr. 2:  



Akte geführt wird, sind in die entsprechende Form zu über-
tragen und in dieser Form zur Akte zu nehmen, soweit die 
Rechtsverordnung nach Absatz 1 nichts anderes bestimmt. 

elektronischen Dokument ein Ausdruck für die Akten zu ferti-
gen. Kann dies bei Anlagen zu vorbereitenden Schriftsätzen 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erfolgen, so 
kann ein Ausdruck unterbleiben. Die Daten sind in diesem Fall 
dauerhaft zu speichern; der Speicherort ist aktenkundig zu ma-
chen. 

01.01.2018 

 (3) Wird das elektronische Dokument auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht, so ist dies aktenkundig zu ma-
chen. 

Art. 4 Nr. 2:  
01.01.2018 

 (4) Ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur versehen und nicht auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht, muss der Ausdruck einen Ver-
merk darüber enthalten, 
1. welches Ergebnis die Integritätsprüfung des Dokumentes 
ausweist, 
2. wen die Signaturprüfung als Inhaber der Signatur ausweist, 
3. welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung 
der Signatur ausweist. 

Art. 4 Nr. 2:  
01.01.2018 

(3) Die Originaldokumente sind mindestens bis zum rechts-
kräftigen Abschluss des Verfahrens aufzubewahren. 

(5) Ein eingereichtes elektronisches Dokument kann im Falle 
von Absatz 2 nach Ablauf von sechs Monaten gelöscht werden. 

Art. 4 Nr. 2:  
01.01.2018 

(4) Ist ein in Papierform eingereichtes Dokument in ein elekt-
ronisches Dokument übertragen worden, muss dieses den 
Vermerk enthalten, wann und durch wen die Übertragung 
vorgenommen worden ist. Ist ein elektronisches Dokument in 
die Papierform überführt worden, muss der Ausdruck den 
Vermerk enthalten, welches Ergebnis die Integritätsprüfung 
des Dokuments ausweist, wen die Signaturprüfung als Inha-
ber der Signatur ausweist und welchen Zeitpunkt die Signa-
turprüfung für die Anbringung der Signatur ausweist. 

(6) Wird die Akte in elektronischer Form geführt, sollen in Pa-
pierform eingereichte Schriftstücke und sonstige Unterlagen 
nach dem Stand der Technik in ein elektronisches Dokument 
übertragen werden. Es ist sicherzustellen, dass das elektroni-
sche Dokument mit den eingereichten Schriftstücken und sons-
tigen Unterlagen bildlich und inhaltlich übereinstimmt. Die in 
Papierform eingereichten Schriftstücke und sonstige Unterlagen 
können sechs Monate nach der Übertragung vernichtet werden, 
sofern sie nicht rückgabepflichtig sind.“ 

Art. 4 Nr. 2:  
01.01.2018 

(5) Dokumente, die nach Absatz 2 hergestellt sind, sind für 
das Verfahren zugrunde zu legen, soweit kein Anlass besteht, 
an der Übereinstimmung mit dem eingereichten Dokument zu 

(7) Dokumente, die nach Absatz 2 hergestellt sind, sind für das 
Verfahren zugrunde zu legen, soweit kein Anlass besteht, an 
der Übereinstimmung mit dem eingereichten Dokument zu 

Art. 4 Nr. 2:  
01.01.2018 



zweifeln. zweifeln. 
 § 65c Formulare; Verordnungsermächtigung  
 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates elektroni-
sche Formulare einführen. Die Rechtsverordnung kann be-
stimmen, dass die in den Formularen enthaltenen Angaben ganz 
oder teilweise in strukturierter maschinenlesbarer Form zu 
übermitteln sind. Die Formulare sind auf einer in der Rechts-
verordnung zu bestimmenden Kommunikationsplattform im 
Internet zur Nutzung bereitzustellen. Die Rechtsverordnung 
kann bestimmen, dass eine Identifikation des Formularverwen-
ders abweichend von § 65a Absatz 3 auch durch Nutzung des 
elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personal-
ausweisgesetzes oder § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes 
erfolgen kann. 

Art. 4 Nr. 3:  
01.07.2014 

 § 65d Nutzungspflicht für Rechtsanwälte, Behörden und 
vertretungsberechtigte Personen 

 

 Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich 
einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen 
Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument 
zu übermitteln. Gleiches gilt für die nach diesem Gesetz vertre-
tungsberechtigten Personen, für die ein sicherer Übermitt-
lungsweg nach § 65a Absatz 4 Nummer 2 zur Verfügung steht. 
Ist eine Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend 
nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen 
Vorschriften zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist 
bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft 
zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument 
nachzureichen. 

Art. 4 Nr. 4:  
01.01.2022 



§ 92 § 92  
(1) Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Zur Bezeichnung 
des Beklagten genügt die Angabe der Behörde. Die Klage soll 
einen bestimmten Antrag enthalten und von dem Kläger oder 
einer zu seiner Vertretung befugten Person mit Orts- und 
Zeitangabe unterzeichnet sein. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die ange-
fochtene Verfügung und der Widerspruchsbescheid sollen in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 

(1) Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Zur Bezeichnung des 
Beklagten genügt die Angabe der Behörde. Die Klage soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten und von dem Kläger oder 
einer zu seiner Vertretung befugten Person mit Orts- und Zeit-
angabe unterzeichnet sein. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene 
Verfügung und der Widerspruchsbescheid sollen in Abschrift 
beigefügt werden. 

Art. 4 Nr. 5:  
01.07.2014 

(2) Entspricht die Klage diesen Anforderungen nicht, hat der 
Vorsitzende den Kläger zu der erforderlichen Ergänzung in-
nerhalb einer bestimmten Frist aufzufordern. Er kann dem 
Kläger für die Ergänzung eine Frist mit ausschließender Wir-
kung setzen, wenn es an einem der in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Erfordernisse fehlt. Für die Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand gilt § 67 entsprechend. 

(2) Entspricht die Klage diesen Anforderungen nicht, hat der 
Vorsitzende den Kläger zu der erforderlichen Ergänzung inner-
halb einer bestimmten Frist aufzufordern. Er kann dem Kläger 
für die Ergänzung eine Frist mit ausschließender Wirkung set-
zen, wenn es an einem der in Absatz 1 Satz 1 genannten Erfor-
dernisse fehlt. Für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
gilt § 67 entsprechend. 

- 

§ 93 § 93  
Der Klageschrift, den sonstigen Schriftsätzen und nach Mög-
lichkeit den Unterlagen sind vorbehaltlich des § 65a Abs. 2 
Satz 2 Abschriften für die Beteiligten beizufügen. Sind die 
erforderlichen Abschriften nicht eingereicht, so fordert das 
Gericht sie nachträglich an oder fertigt sie selbst an. Die Kos-
ten für die Anfertigung können von dem Kläger eingezogen 
werden. 

Der Klageschrift, den sonstigen Schriftsätzen und nach Mög-
lichkeit den Unterlagen sind vorbehaltlich des § 65a Absatz 5 
Satz 3 Abschriften für die Beteiligten beizufügen. Sind die er-
forderlichen Abschriften nicht eingereicht, so fordert das Ge-
richt sie nachträglich an oder fertigt sie selbst an. Die Kosten 
für die Anfertigung können von dem Kläger eingezogen wer-
den. 

Art. 4 Nr. 6:  
01.01.2018 

§ 137 § 137  
Die Ausfertigungen des Urteils sind von dem Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle zu unterschreiben und mit dem Ge-
richtssiegel zu versehen. Ausfertigungen, Auszüge und Ab-
schriften eines als elektronisches Dokument (§ 65a Abs. 3) 
vorliegenden Urteils können von einem Urteilsausdruck ge-
mäß § 65b Abs. 4 erteilt werden. Ausfertigungen, Auszüge 

Die Ausfertigungen des Urteils sind von dem Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle zu unterschreiben und mit dem Gerichtssie-
gel zu versehen. Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften 
eines als elektronisches Dokument (§ 65a Absatz 7) vorliegen-
den Urteils können von einem Urteilsausdruck gemäß § 65b 
Absatz 6 erteilt werden. Auszüge und Abschriften eines in Pa-

Art. 4 Nr. 7:  
01.07.2014 



und Abschriften eines in Papierform vorliegenden Urteils 
können durch Telekopie oder als elektronisches Dokument 
(§ 65a Abs. 3) erteilt werden. Die Telekopie hat eine Wieder-
gabe der Unterschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstel-
le sowie des Gerichtssiegels zu enthalten. Das elektronische 
Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu versehen. 

pierform vorliegenden Urteils können durch Telekopie oder als 
elektronisches Dokument (§ 65a Absatz 7) erteilt werden. Die 
Telekopie hat eine Wiedergabe der Unterschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle sowie des Gerichtssiegels zu ent-
halten. Das elektronische Dokument ist mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur des Urkundsbeamten der Geschäftsstel-
le zu versehen. 

 
Verwaltungsgerichtsordnung  (VwGO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.08.2013 (BGBl. I, 
3533) 

Verwaltungsgerichtsordnung  (VwGO) 

Änderungen durch das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.10.2013 (BGBl. I, 3786). 
Geändert durch / In-
krafttreten 

§ 55a § 55a - 
(1) Die Beteiligten können dem Gericht elektronische Doku-
mente übermitteln, soweit dies für den jeweiligen Zuständig-
keitsbereich durch Rechtsverordnung der Bundesregierung 
oder der Landesregierungen zugelassen worden ist. Die 
Rechtsverordnung bestimmt den Zeitpunkt, von dem an Do-
kumente an ein Gericht elektronisch übermittelt werden kön-
nen, sowie die Art und Weise, in der elektronische Dokumen-
te einzureichen sind. Für Dokumente, die einem schriftlich zu 
unterzeichnenden Schriftstück gleichstehen, ist eine qualifi-
zierte elektronische Signatur nach § 2 Nr. 3 des Signaturge-
setzes vorzuschreiben. Neben der qualifizierten elektroni-
schen Signatur kann auch ein anderes sicheres Verfahren zu-
gelassen werden, das die Authentizität und die Integrität des 
übermittelten elektronischen Dokuments sicherstellt. Die 
Landesregierungen können die Ermächtigung auf die für die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit zuständigen obersten Landesbe-
hörden übertragen. Die Zulassung der elektronischen Über-
mittlung kann auf einzelne Gerichte oder Verfahren be-
schränkt werden. Die Rechtsverordnung der Bundesregierung 
bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. 

(1) Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen, schriftlich 
einzureichende Anträge und Erklärungen der Beteiligten sowie 
schriftlich einzureichende Auskünfte, Aussagen, Gutachten, 
Übersetzungen und Erklärungen Dritter können nach Maßgabe 
der Absätze 2 bis 6 als elektronisches Dokument bei Gericht 
eingereicht werden. 

Art. 5 Nr. 1:  
01.01.2018 

 (2) Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung Art. 5 Nr. 1:  



durch das Gericht geeignet sein. Die Bundesregierung bestimmt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen. 

01.01.2018 

 (3) Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen 
sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf ei-
nem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 

Art. 5 Nr. 1:  
01.01.2018 

 (4) Sichere Übermittlungswege sind 
1. der Postfach- und Versanddienst eines De-Mail-Kontos, 
wenn der Absender bei Versand der Nachricht sicher im Sinne 
des § 4 Absatz 1 Satz 2 des De-Mail-Gesetzes angemeldet ist 
und er sich die sichere Anmeldung gemäß § 5 Absatz 5 des De-
Mail-Gesetzes bestätigen lässt, 
2. der Übermittlungsweg zwischen dem besonderen elektroni-
schen Anwaltspostfach nach § 31a der Bundesrechtsanwalts-
ordnung oder einem entsprechenden, auf gesetzlicher Grundla-
ge errichteten elektronischen Postfach und der elektronischen 
Poststelle des Gerichts, 
3. der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung 
eines Identifizierungsverfahrens eingerichteten Postfach einer 
Behörde oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 
und der elektronischen Poststelle des Gerichts; das Nähere re-
gelt die Verordnung nach Absatz 2 Satz 2, 
4. sonstige bundeseinheitliche Übermittlungswege, die durch 
Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrates festgelegt werden, bei denen die Authentizität und 
Integrität der Daten sowie die Barrierefreiheit gewährleistet 
sind. 

Art. 5 Nr. 1:  
01.01.2018 

(2) Ein elektronisches Dokument ist dem Gericht zugegangen, 
wenn es in der von der Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 
1 und 2 bestimmten Art und Weise übermittelt worden ist und 

(5) Ein elektronisches Dokument ist eingegangen, sobald es auf 
der für den Empfang bestimmten Einrichtung des Gerichts ge-
speichert ist. Dem Absender ist eine automatisierte Bestätigung 

Art. 5 Nr. 1:  
01.01.2018 



wenn die für den Empfang bestimmte Einrichtung es aufge-
zeichnet hat. Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Bei-
fügung von Abschriften für die übrigen Beteiligten finden 
keine Anwendung. Genügt das Dokument nicht den Anforde-
rungen, ist dies dem Absender unter Angabe der für das Ge-
richt geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüg-
lich mitzuteilen. 

über den Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen. Die Vorschriften 
dieses Gesetzes über die Beifügung von Abschriften für die 
übrigen Beteiligten finden keine Anwendung. 

 (6) Ist ein elektronisches Dokument für das Gericht zur Bear-
beitung nicht geeignet, ist dies dem Absender unter Hinweis auf 
die Unwirksamkeit des Eingangs und die geltenden technischen 
Rahmenbedingungen unverzüglich mitzuteilen. Das Dokument 
gilt als zum Zeitpunkt der früheren Einreichung eingegangen, 
sofern der Absender es unverzüglich in einer für das Gericht 
zur Bearbeitung geeigneten Form nachreicht und glaubhaft 
macht, dass es mit dem zuerst eingereichten Dokument inhalt-
lich übereinstimmt. 

Art. 5 Nr. 1:  
01.01.2018 

(3) Soweit eine handschriftliche Unterzeichnung durch den 
Richter oder den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle vorge-
schrieben ist, genügt dieser Form die Aufzeichnung als elekt-
ronisches Dokument, wenn die verantwortenden Personen am 
Ende des Dokuments ihren Namen hinzufügen und das Do-
kument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach 
§ 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes versehen. 

(7) Soweit eine handschriftliche Unterzeichnung durch den 
Richter oder den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle vorge-
schrieben ist, genügt dieser Form die Aufzeichnung als elektro-
nisches Dokument, wenn die verantwortenden Personen am 
Ende des Dokuments ihren Namen hinzufügen und das Doku-
ment mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 
Nr. 3 des Signaturgesetzes versehen. 

Art. 5 Nr. 1:  
01.01.2018 

§ 55b § 55b - 
(1) Die Prozessakten können elektronisch geführt werden. Die 
Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen je-
weils für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeit-
punkt, von dem an die Prozessakten elektronisch geführt wer-
den. In der Rechtsverordnung sind die organisatorisch-
technischen Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung 
und Verwahrung der elektronischen Akten festzulegen. Die 
Landesregierungen können die Ermächtigung auf die für die 

(1) Die Prozessakten können elektronisch geführt werden. Die 
Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen je-
weils für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, 
von dem an die Prozessakten elektronisch geführt werden. In 
der Rechtsverordnung sind die organisatorisch-technischen 
Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung und Verwah-
rung der elektronischen Akten festzulegen. Die Landesregie-
rungen können die Ermächtigung auf die für die Verwaltungs-

- 



Verwaltungsgerichtsbarkeit zuständigen obersten Landesbe-
hörden übertragen. Die Zulassung der elektronischen Akte 
kann auf einzelne Gerichte oder Verfahren beschränkt wer-
den. Die Rechtsverordnung der Bundesregierung bedarf nicht 
der Zustimmung des Bundesrates. 

gerichtsbarkeit zuständigen obersten Landesbehörden übertra-
gen. Die Zulassung der elektronischen Akte kann auf einzelne 
Gerichte oder Verfahren beschränkt werden. Die Rechtsverord-
nung der Bundesregierung bedarf nicht der Zustimmung des 
Bundesrates. 

(2) Dokumente, die nicht der Form entsprechen, in der die 
Akte geführt wird, sind in die entsprechende Form zu über-
tragen und in dieser Form zur Akte zu nehmen, soweit die 
Rechtsverordnung nach Absatz 1 nichts anderes bestimmt. 

(2) Werden die Akten in Papierform geführt, ist von einem 
elektronischen Dokument ein Ausdruck für die Akten zu ferti-
gen. Kann dies bei Anlagen zu vorbereitenden Schriftsätzen 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erfolgen, so 
kann ein Ausdruck unterbleiben. Die Daten sind in diesem Fall 
dauerhaft zu speichern; der Speicherort ist aktenkundig zu ma-
chen. 

Art. 5 Nr. 2:  
01.01.2018 

 (3) Wird das elektronische Dokument auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht, so ist dies aktenkundig zu ma-
chen. 

Art. 5 Nr. 2:  
01.01.2018 

 (4) Ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur versehen und nicht auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht, muss der Ausdruck einen Ver-
merk darüber enthalten, 
1. welches Ergebnis die Integritätsprüfung des Dokumentes 
ausweist, 
2. wen die Signaturprüfung als Inhaber der Signatur ausweist, 
3. welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung 
der Signatur ausweist. 

Art. 5 Nr. 2:  
01.01.2018 

(3) Die Originaldokumente sind mindestens bis zum rechts-
kräftigen Abschluss des Verfahrens aufzubewahren. 

(5) Ein eingereichtes elektronisches Dokument kann im Falle 
von Absatz 2 nach Ablauf von sechs Monaten gelöscht werden. 

Art. 5 Nr. 2:  
01.01.2018 

(4) Ist ein in Papierform eingereichtes Dokument in ein elekt-
ronisches Dokument übertragen worden, muss dieses den 
Vermerk enthalten, wann und durch wen die Übertragung 
vorgenommen worden ist. Ist ein elektronisches Dokument in 
die Papierform überführt worden, muss der Ausdruck den 
Vermerk enthalten, welches Ergebnis die Integritätsprüfung 

 Art. 5 Nr. 2:  
01.01.2018 



des Dokuments ausweist, wen die Signaturprüfung als Inha-
ber der Signatur ausweist und welchen Zeitpunkt die Signa-
turprüfung für die Anbringung der Signatur ausweist. 
(5) Dokumente, die nach Absatz 2 hergestellt sind, sind für 
das Verfahren zugrunde zu legen, soweit kein Anlass besteht, 
an der Übereinstimmung mit dem eingereichten Dokument zu 
zweifeln. 

(6) Wird die Akte in elektronischer Form geführt, sollen in Pa-
pierform eingereichte Schriftstücke und sonstige Unterlagen 
nach dem Stand der Technik in ein elektronisches Dokument 
übertragen werden. Es ist sicherzustellen, dass das elektroni-
sche Dokument mit den eingereichten Schriftstücken und sons-
tigen Unterlagen bildlich und inhaltlich übereinstimmt. Die in 
Papierform eingereichten Schriftstücke und sonstige Unterlagen 
können sechs Monate nach der Übertragung vernichtet werden, 
sofern sie nicht rückgabepflichtig sind. 

Art. 5 Nr. 2:  
01.01.2018 

 § 55c Formulare; Verordnungsermächtigung  
 Das Bundesministerium der Justiz kann durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates elektronische Formulare 
einführen. Die Rechtsverordnung kann bestimmen, dass die in 
den Formularen enthaltenen Angaben ganz oder teilweise in 
strukturierter maschinenlesbarer Form zu übermitteln sind. Die 
Formulare sind auf einer in der Rechtsverordnung zu bestim-
menden Kommunikationsplattform im Internet zur Nutzung 
bereitzustellen. Die Rechtsverordnung kann bestimmen, dass 
eine Identifikation des Formularverwenders abweichend von 
§ 55a Absatz 3 auch durch Nutzung des elektronischen Identi-
tätsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes oder 
§ 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes erfolgen kann. 

Art. 5 Nr. 3:  
01.07.2014 

 § 55d Nutzungspflicht für Rechtsanwälte, Behörden und 
vertretungsberechtigte Personen 

 

 Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich 
einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen 
Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-

Art. 5 Nr. 4:  
01.01.2022 



schlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument 
zu übermitteln. Gleiches gilt für die nach diesem Gesetz vertre-
tungsberechtigten Personen, für die ein sicherer Übermitt-
lungsweg nach § 55a Absatz 4 Nummer 2 zur Verfügung steht. 
Ist eine Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend 
nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen 
Vorschriften zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist 
bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft 
zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument 
nachzureichen. 

§ 81 § 81  
(1) Die Klage ist bei dem Gericht schriftlich zu erheben. Bei 
dem Verwaltungsgericht kann sie auch zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 

(1) Die Klage ist bei dem Gericht schriftlich zu erheben. Bei 
dem Verwaltungsgericht kann sie auch zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 

- 

(2) Der Klage und allen Schriftsätzen sollen vorbehaltlich des 
§ 55a Abs. 2 Satz 2 Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 

(2) Der Klage und allen Schriftsätzen sollen vorbehaltlich des 
§ 55a Absatz 5 Satz 3 Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 

Art. 5 Nr. 5:  
01.01.2018 

§ 82 § 82  
(1) Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefoch-
tene Verfügung und der Widerspruchsbescheid sollen in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. 

(1) Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfü-
gung und der Widerspruchsbescheid sollen in Abschrift beige-
fügt werden. 

Art. 5 Nr. 6:  
01.07.2014 

(2) Entspricht die Klage diesen Anforderungen nicht, hat der 
Vorsitzende oder der nach § 21g des Gerichtsverfassungsge-
setzes zuständige Berufsrichter (Berichterstatter) den Kläger 
zu der erforderlichen Ergänzung innerhalb einer bestimmten 
Frist aufzufordern. Er kann dem Kläger für die Ergänzung 
eine Frist mit ausschließender Wirkung setzen, wenn es an 
einem der in Absatz 1 Satz 1 genannten Erfordernisse fehlt. 
Für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gilt § 60 ent-

(2) Entspricht die Klage diesen Anforderungen nicht, hat der 
Vorsitzende oder der nach § 21g des Gerichtsverfassungsgeset-
zes zuständige Berufsrichter (Berichterstatter) den Kläger zu 
der erforderlichen Ergänzung innerhalb einer bestimmten Frist 
aufzufordern. Er kann dem Kläger für die Ergänzung eine Frist 
mit ausschließender Wirkung setzen, wenn es an einem der in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Erfordernisse fehlt. Für die Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand gilt § 60 entsprechend. 

- 



sprechend. 
§ 86 § 86  
(1) Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen; 
die Beteiligten sind dabei heranzuziehen. Es ist an das Vor-
bringen und an die Beweisanträge der Beteiligten nicht ge-
bunden. 

(1) Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen; die 
Beteiligten sind dabei heranzuziehen. Es ist an das Vorbringen 
und an die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden. 

- 

(2) Ein in der mündlichen Verhandlung gestellter Beweisan-
trag kann nur durch einen Gerichtsbeschluß, der zu begründen 
ist, abgelehnt werden. 

(2) Ein in der mündlichen Verhandlung gestellter Beweisantrag 
kann nur durch einen Gerichtsbeschluß, der zu begründen ist, 
abgelehnt werden. 

- 

(3) Der Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, daß Formfehler 
beseitigt, unklare Anträge erläutert, sachdienliche Anträge 
gestellt, ungenügende tatsächliche Angaben ergänzt, ferner 
alle für die Feststellung und Beurteilung des Sachverhalts 
wesentlichen Erklärungen abgegeben werden. 

(3) Der Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, daß Formfehler 
beseitigt, unklare Anträge erläutert, sachdienliche Anträge ge-
stellt, ungenügende tatsächliche Angaben ergänzt, ferner alle 
für die Feststellung und Beurteilung des Sachverhalts wesentli-
chen Erklärungen abgegeben werden. 

- 

(4) Die Beteiligten sollen zur Vorbereitung der mündlichen 
Verhandlung Schriftsätze einreichen. Hierzu kann sie der 
Vorsitzende unter Fristsetzung auffordern. Die Schriftsätze 
sind den Beteiligten von Amts wegen zu übermitteln. 

(4) Die Beteiligten sollen zur Vorbereitung der mündlichen 
Verhandlung Schriftsätze einreichen. Hierzu kann sie der Vor-
sitzende unter Fristsetzung auffordern. Die Schriftsätze sind 
den Beteiligten von Amts wegen zu übermitteln. 

- 

(5) Den Schriftsätzen sind die Urkunden oder elektronischen 
Dokumente, auf die Bezug genommen wird, in Urschrift oder 
in Abschrift ganz oder im Auszug beizufügen. Sind die Ur-
kunden oder elektronischen Dokumente dem Gegner bereits 
bekannt oder sehr umfangreich, so genügt die genaue Be-
zeichnung mit dem Anerbieten, Einsicht bei Gericht zu ge-
währen. 

(5) Den Schriftsätzen sind die Urkunden oder elektronischen 
Dokumente, auf die Bezug genommen wird, in Abschrift ganz 
oder im Auszug beizufügen. Sind die Urkunden oder elektroni-
schen Dokumente dem Gegner bereits bekannt oder sehr um-
fangreich, so genügt die genaue Bezeichnung mit dem Anerbie-
ten, Einsicht bei Gericht zu gewähren. 

Art. 5 Nr. 6:  
01.07.2014 

 
Finanzgerichtsordnung  (FGO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 2001 (BGBl. I S. 442, 2262; 2002 I S. 679), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31.08.2013 (BGBl. I, 3533) 

Finanzgerichtsordnung  (FGO) 
Änderungen durch das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.10.2013 (BGBl. I, 3786). 

Geändert durch / In-
krafttreten 

§ 52a § 52a - 
(1) Die Beteiligten können dem Gericht elektronische Doku-
mente übermitteln, soweit dies für den jeweiligen Zuständig-

(1) Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen, schriftlich 
einzureichende Anträge und Erklärungen der Beteiligten sowie 

Art. 6 Nr. 1:  
01.01.2018 



keitsbereich durch Rechtsverordnung der Bundesregierung 
oder der Landesregierungen zugelassen worden ist. Die 
Rechtsverordnung bestimmt den Zeitpunkt, von dem an Do-
kumente an ein Gericht elektronisch übermittelt werden kön-
nen, sowie die Art und Weise, in der elektronische Dokumen-
te einzureichen sind. Für Dokumente, die einem schrift lich zu 
unterzeichnenden Schriftstück gleichstehen, ist eine qualifi-
zierte elektronische Signatur nach § 2 Nr. 3 des Signaturge-
setzes vorzuschreiben. Neben der qualifizierten elektroni-
schen Signatur kann auch ein anderes sicheres Verfahren zu-
gelassen werden, das die Authentizität und die Integrität des 
übermittelten elektronischen Dokuments sicherstellt. Die 
Landesregierungen können die Ermächtigung auf die für die 
Finanzgerichtsbarkeit zuständigen obersten Landesbehörden 
übertragen. Die Zulassung der elektronischen Übermittlung 
kann auf einzelne Gerichte oder Verfahren beschränkt wer-
den. Die Rechtsverordnung der Bundesregierung bedarf nicht 
der Zustimmung des Bundesrates. 

schriftlich einzureichende Auskünfte, Aussagen, Gutachten, 
Übersetzungen und Erklärungen Dritter können nach Maßgabe 
der Absätze 2 bis 6 als elektronisches Dokument bei Gericht 
eingereicht werden. 

 (2) Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Die Bundesregierung bestimmt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen. 

Art. 6 Nr. 1:  
01.01.2018 

 (3) Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen 
sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf ei-
nem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 

Art. 6 Nr. 1:  
01.01.2018 

 (4) Sichere Übermittlungswege sind 
1. der Postfach- und Versanddienst eines De-Mail-Kontos, 
wenn der Absender bei Versand der Nachricht sicher im Sinne 
des § 4 Absatz 1 Satz 2 des De-Mail-Gesetzes angemeldet ist 
und er sich die sichere Anmeldung gemäß § 5 Absatz 5 des De-

Art. 6 Nr. 1:  
01.01.2018 



Mail-Gesetzes bestätigen lässt, 
2. der Übermittlungsweg zwischen dem besonderen elektroni-
schen Anwaltspostfach nach § 31a der Bundesrechtsanwalts-
ordnung oder einem entsprechenden, auf gesetzlicher Grundla-
ge errichteten elektronischen Postfach und der elektronischen 
Poststelle des Gerichts, 
3. der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung 
eines Identifizierungsverfahrens eingerichteten Postfach einer 
Behörde oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 
und der elektronischen Poststelle des Gerichts; das Nähere re-
gelt die Verordnung nach Absatz 2 Satz 2, 
4. sonstige bundeseinheitliche Übermittlungswege, die durch 
Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrates festgelegt werden, bei denen die Authentizität und 
Integrität der Daten sowie die Barrierefreiheit gewährleistet 
sind. 

(2) Ein elektronisches Dokument ist dem Gericht zugegangen, 
wenn es in der nach Absatz 1 Satz 1 bestimmten Art und 
Weise übermittelt worden ist und wenn die für den Empfang 
bestimmte Einrichtung es aufgezeichnet hat. Die Vorschriften 
dieses Gesetzes über die Beifügung von Abschriften für die 
übrigen Beteiligten finden keine Anwendung. Genügt das 
Dokument nicht den Anforderungen, ist dies dem Absender 
unter Angabe der für das Gericht geltenden technischen Rah-
menbedingungen unverzüglich mitzuteilen. 

(5) Ein elektronisches Dokument ist eingegangen, sobald es auf 
der für den Empfang bestimmten Einrichtung des Gerichts ge-
speichert ist. Dem Absender ist eine automatisierte Bestätigung 
über den Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen. Die Vorschriften 
dieses Gesetzes über die Beifügung von Abschriften für die 
übrigen Beteiligten finden keine Anwendung. 

Art. 6 Nr. 1:  
01.01.2018 

 (6) Ist ein elektronisches Dokument für das Gericht zur Bear-
beitung nicht geeignet, ist dies dem Absender unter Hinweis auf 
die Unwirksamkeit des Eingangs und die geltenden technischen 
Rahmenbedingungen unverzüglich mitzuteilen. Das Dokument 
gilt als zum Zeitpunkt der früheren Einreichung eingegangen, 
sofern der Absender es unverzüglich in einer für das Gericht 
zur Bearbeitung geeigneten Form nachreicht und glaubhaft 

Art. 6 Nr. 1:  
01.01.2018 



macht, dass es mit dem zuerst eingereichten Dokument inhalt-
lich übereinstimmt.“ 

(3) Soweit eine handschriftliche Unterzeichnung durch den 
Richter oder den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle vorge-
schrieben ist, genügt dieser Form die Aufzeichnung als elekt-
ronisches Dokument, wenn die verantwortenden Personen am 
Ende des Dokuments ihren Namen hinzufügen und das Do-
kument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach 
§ 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes versehen. 

(7) Soweit eine handschriftliche Unterzeichnung durch den 
Richter oder den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle vorge-
schrieben ist, genügt dieser Form die Aufzeichnung als elektro-
nisches Dokument, wenn die verantwortenden Personen am 
Ende des Dokuments ihren Namen hinzufügen und das Doku-
ment mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 
Nr. 3 des Signaturgesetzes versehen. 

Art. 6 Nr. 1:  
01.01.2018 

§ 52b § 52b  
(1) Die Prozessakten können elektronisch geführt werden. Die 
Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen je-
weils für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeit-
punkt, von dem an die Prozessakten elektronisch geführt wer-
den. In der Rechtsverordnung sind die organisatorisch-
technischen Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung 
und Verwahrung der elektronischen Akten festzulegen. Die 
Landesregierungen können die Ermächtigung auf die für die 
Finanzgerichtsbarkeit zuständigen obersten Landesbehörden 
übertragen. Die Zulassung der elektronischen Akte kann auf 
einzelne Gerichte oder Verfahren beschränkt werden. Die 
Rechtsverordnung der Bundesregierung bedarf nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates. 

(1) Die Prozessakten können elektronisch geführt werden. Die 
Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen je-
weils für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, 
von dem an die Prozessakten elektronisch geführt werden. In 
der Rechtsverordnung sind die organisatorisch-technischen 
Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung und Verwah-
rung der elektronischen Akten festzulegen. Die Landesregie-
rungen können die Ermächtigung auf die für die Finanzge-
richtsbarkeit zuständigen obersten Landesbehörden übertragen. 
Die Zulassung der elektronischen Akte kann auf einzelne Ge-
richte oder Verfahren beschränkt werden. Die Rechtsverord-
nung der Bundesregierung bedarf nicht der Zustimmung des 
Bundesrates. 

- 

(2) Dokumente, die nicht der Form entsprechen, in der die 
Akte geführt wird, sind in die entsprechende Form zu über-
tragen und in dieser Form zur Akte zu nehmen, soweit die 
Rechtsverordnung nach Absatz 1 nichts anderes bestimmt. 

(2) Werden die Akten in Papierform geführt, ist von einem 
elektronischen Dokument ein Ausdruck für die Akten zu ferti-
gen. Kann dies bei Anlagen zu vorbereitenden Schriftsätzen 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erfolgen, so 
kann ein Ausdruck unterbleiben. Die Daten sind in diesem Fall 
dauerhaft zu speichern; der Speicherort ist aktenkundig zu ma-
chen. 

Art. 6 Nr. 2:  
01.01.2018 

 (3) Ist das elektronische Dokument auf einem sicheren Über-
mittlungsweg eingereicht, so ist dies aktenkundig zu machen. 

Art. 6 Nr. 2:  
01.01.2018 



(4) Ist ein in Papierform eingereichtes Dokument in ein elekt-
ronisches Dokument übertragen worden, muss dieses den 
Vermerk enthalten, wann und durch wen die Übertragung 
vorgenommen worden ist. Ist ein elektronisches Dokument in 
die Papierform überführt worden, muss der Ausdruck den 
Vermerk enthalten, welches Ergebnis die Integritätsprüfung 
des Dokuments ausweist, wen die Signaturprüfung als Inha-
ber der Signatur ausweist und welchen Zeitpunkt die Signa-
turprüfung für die Anbringung der Signatur ausweist. 

(4) Wird das elektronische Dokument mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur versehen und nicht auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht, muss der Ausdruck einen Ver-
merk darüber enthalten, 
1. welches Ergebnis die Integritätsprüfung des Dokumentes 
ausweist, 
2. wen die Signaturprüfung als Inhaber der Signatur ausweist, 
3. welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung 
der Signatur ausweist. 

Art. 6 Nr. 2:  
01.01.2018 

(3) Die Originaldokumente sind mindestens bis zum rechts-
kräftigen Abschluss des Verfahrens aufzubewahren. 

(5) Ein eingereichtes elektronisches Dokument kann im Falle 
von Absatz 2 nach Ablauf von sechs Monaten gelöscht werden. 

Art. 6 Nr. 2:  
01.01.2018 

(5) Dokumente, die nach Absatz 2 hergestellt sind, sind für 
das Verfahren zugrunde zu legen, soweit kein Anlass besteht, 
an der Übereinstimmung mit dem eingereichten Dokument zu 
zweifeln. 

(6) Wird die Akte in elektronischer Form geführt, sollen in Pa-
pierform eingereichte Schriftstücke und sonstige Unterlagen 
nach dem Stand der Technik in ein elektronisches Dokument 
übertragen werden. Es ist sicherzustellen, dass das elektroni-
sche Dokument mit den eingereichten Schriftstücken und sons-
tigen Unterlagen bildlich und inhaltlich übereinstimmt. Die in 
Papierform eingereichten Schriftstücke und sonstige Unterlagen 
können sechs Monate nach der Übertragung vernichtet werden, 
sofern sie nicht rückgabepflichtig sind 

Art. 6 Nr. 2:  
01.01.2018 

 § 52c Formulare; Verordnungsermächtigung - 
 Das Bundesministerium der Justiz kann durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates elektronische Formulare 
einführen. Die Rechtsverordnung kann bestimmen, dass die in 
den Formularen enthaltenen Angaben ganz oder teilweise in 
strukturierter maschinenlesbarer Form zu übermitteln sind. Die 
Formulare sind auf einer in der Rechtsverordnung zu bestim-
menden Kommunikationsplattform im Internet zur Nutzung 
bereitzustellen. Die Rechtsverordnung kann bestimmen, dass 
eine Identifikation des Formularverwenders abweichend von 
§ 52a Absatz 3 auch durch Nutzung des elektronischen Identi-
tätsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes oder 

Art. 6 Nr. 3:  
01.07.2014 



§ 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes erfolgen kann. 
 § 52d Nutzungspflicht für Rechtsanwälte, Behörden und 

vertretungsberechtigte Personen 
- 

 Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich 
einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen 
Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument 
zu übermitteln. Gleiches gilt für die nach diesem Gesetz vertre-
tungsberechtigten Personen, für die ein sicherer Übermitt-
lungsweg nach § 52a Absatz 4 Nummer 2 zur Verfügung steht. 
Ist eine Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend 
nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen 
Vorschriften zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist 
bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft 
zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument 
nachzureichen. 

Art. 6 Nr. 4:  
01.01.2022 

§ 65 § 65 - 
(1) Die Klage muss den Kläger, den Beklagten, den Gegen-
stand des Klagebegehrens, bei Anfechtungsklagen auch den 
Verwaltungsakt und die Entscheidung über den außergericht-
lichen Rechtsbehelf bezeichnen. Sie soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben werden. Der Klage soll 
die Urschrift oder eine Abschrift des angefochtenen Verwal-
tungsakts und der Einspruchsentscheidung beigefügt werden. 

(1) Die Klage muss den Kläger, den Beklagten, den Gegenstand 
des Klagebegehrens, bei Anfechtungsklagen auch den Verwal-
tungsakt und die Entscheidung über den außergerichtlichen 
Rechtsbehelf bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben werden. Der Klage soll eine Ab-
schrift des angefochtenen Verwaltungsakts und der Einspruchs-
entscheidung beigefügt werden. 

Art. 6 Nr. 5:  
01.07.2014 

(2) Entspricht die Klage diesen Anforderungen nicht, hat der 
Vorsitzende oder der nach § 21g des Gerichtsverfassungsge-
setzes zuständige Berufsrichter (Berichterstatter) den Kläger 
zu der erforderlichen Ergänzung innerhalb einer bestimmten 
Frist aufzufordern. Er kann dem Kläger für die Ergänzung 

(2) Entspricht die Klage diesen Anforderungen nicht, hat der 
Vorsitzende oder der nach § 21g des Gerichtsverfassungsgeset-
zes zuständige Berufsrichter (Berichterstatter) den Kläger zu 
der erforderlichen Ergänzung innerhalb einer bestimmten Frist 
aufzufordern. Er kann dem Kläger für die Ergänzung eine Frist 

- 



eine Frist mit ausschließender Wirkung setzen, wenn es an 
einem der in Absatz 1 Satz 1 genannten Erfordernisse fehlt. 
Für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Ver-
säumung der Frist gilt § 56 entsprechend. 

mit ausschließender Wirkung setzen, wenn es an einem der in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Erfordernisse fehlt. Für die Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Frist 
gilt § 56 entsprechend. 

§ 77 § 77 - 
(1) Die Beteiligten sollen zur Vorbereitung der mündlichen 
Verhandlung Schriftsätze einreichen. Hierzu kann der Vorsit-
zende sie unter Fristsetzung auffordern. Den Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den. Die Schriftsätze sind den Beteiligten von Amts wegen zu 
übermitteln. 

(1) Die Beteiligten sollen zur Vorbereitung der mündlichen 
Verhandlung Schriftsätze einreichen. Hierzu kann der Vorsit-
zende sie unter Fristsetzung auffordern. Den Schriftsätzen sol-
len Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
Die Schriftsätze sind den Beteiligten von Amts wegen zu 
übermitteln. 

- 

(2) Den Schriftsätzen sind die Urkunden, auf die Bezug ge-
nommen wird, in Urschrift oder in Abschrift ganz oder im 
Auszug beizufügen. Sind die Urkunden dem Gegner bereits 
bekannt oder sehr umfangreich, so genügt die genaue Be-
zeichnung mit dem Anerbieten, Einsicht bei Gericht zu ge-
währen. 

(2) Den Schriftsätzen sind die Urkunden, auf die Bezug ge-
nommen wird, in Abschrift ganz oder im Auszug beizufügen. 
Sind die Urkunden dem Gegner bereits bekannt oder sehr um-
fangreich, so genügt die genaue Bezeichnung mit dem Anerbie-
ten, Einsicht bei Gericht zu gewähren. 

Art. 6 Nr. 6:  
01.07.2014 

 
Bundesrechtsanwaltsordnung  (BRAO) 

in der bereinigten Fassung BGBl. III 303-8, zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2013 (BGBl. I, 3533) 
Bundesrechtsanwaltsordnung  (BRAO) 
Änderungen durch das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.10.2013 (BGBl. I, 3786). 

Geändert durch / In-
krafttreten 

§ 31 Rechtsanwaltsverzeichnis § 31 Rechtsanwaltsverzeichnis - 
(1) Die Rechtsanwaltskammer führt ein elektronisches Ver-
zeichnis der in ihrem Bezirk zugelassenen Rechtsanwälte und 
gibt die in diesem Verzeichnis gespeicherten Daten im auto-
matisierten Verfahren in ein von der Bundesrechtsanwalts-
kammer geführtes Gesamtverzeichnis ein. Die Rechtsan-
waltskammer trägt die datenschutzrechtliche Verantwortung 
für die von ihr in das Gesamtverzeichnis eingegebenen Daten, 
insbesondere für die Rechtmäßigkeit der Erhebung und die 
Richtigkeit der Daten. Die Verzeichnisse dienen der Informa-
tion der Behörden und Gerichte, der Rechtsuchenden sowie 
anderer am Rechtsverkehr Beteiligter. Die Einsicht in die 

(1) Die Rechtsanwaltskammer führt ein elektronisches Ver-
zeichnis der in ihrem Bezirk zugelassenen Rechtsanwälte und 
gibt die in diesem Verzeichnis gespeicherten Daten im automa-
tisierten Verfahren in ein von der Bundesrechtsanwaltskammer 
geführtes Gesamtverzeichnis ein. Die Rechtsanwaltskammer 
trägt die datenschutzrechtliche Verantwortung für die von ihr in 
das Gesamtverzeichnis eingegebenen Daten, insbesondere für 
die Rechtmäßigkeit der Erhebung und die Richtigkeit der Da-
ten. Die Verzeichnisse dienen der Information der Behörden 
und Gerichte, der Rechtsuchenden sowie anderer am Rechts-
verkehr Beteiligter. Die Einsicht in die Verzeichnisse steht je-

- 



Verzeichnisse steht jedem unentgeltlich zu. 
(2) Die Eintragung in die Verzeichnisse erfolgt, sobald die 
Urkunde über die Zulassung ausgehändigt ist. 

dem unentgeltlich zu. 
(2) Die Eintragung in die Verzeichnisse erfolgt, sobald die Ur-
kunde über die Zulassung ausgehändigt ist. 

(3) In die Verzeichnisse sind der Familienname, die Vorna-
men, der Zeitpunkt der Zulassung, die Kanzleianschrift und 
die Telekommunikationsdaten, die der Rechtsanwalt mitge-
teilt hat, in den Fällen des § 29 Abs. 1 oder des § 29a Abs. 2 
der Inhalt der Befreiung, die Anschrift von Zweigstellen, die 
Berufsbezeichnung, Fachanwaltsbezeichnungen sowie beste-
hende Berufsund Vertretungsverbote einzutragen. Ist bei ei-
nem Berufsoder Vertretungsverbot ein Vertreter bestellt, ist 
die Vertreterbestellung unter Angabe von Familiennamen und 
Vornamen des Vertreters einzutragen. 

(3) In die Verzeichnisse sind der Familienname, die Vornamen, 
der Zeitpunkt der Zulassung, die Kanzleianschrift, die Adresse 
des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs und die Tele-
kommunikationsdaten, die der Rechtsanwalt mitgeteilt hat, in 
den Fällen des § 29 Abs. 1 oder des § 29a Abs. 2 der Inhalt der 
Befreiung, die Anschrift von Zweigstellen, die Berufsbezeich-
nung, Fachanwaltsbezeichnungen sowie bestehende Berufsund 
Vertretungsverbote einzutragen. Ist bei einem Berufsoder Ver-
tretungsverbot ein Vertreter bestellt, ist die Vertreterbestellung 
unter Angabe von Familiennamen und Vornamen des Vertre-
ters einzutragen. 

Art. 7 Nr. 1: 01.01.2016 

(4) Die Bundesrechtsanwaltskammer ermöglicht die Über-
mittlung von Daten durch Abruf aus dem von ihr geführten 
Gesamtverzeichnis über das auf den Internetseiten der Euro-
päischen Kommission geführte Europäische Rechtsanwalts-
verzeichnis. Zusätzlich zum Abruf bereitgestellt werden der 
Name und die Internetadresse der Anwaltskanzlei sowie von 
dem Rechtsanwalt selbst benannte Sprachkenntnisse und Tä-
tigkeitsschwerpunkte, soweit der Rechtsanwalt diese Daten 
der Bundesrechtsanwaltskammer zu diesem Zweck mitteilt. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nur für Daten, die in das Europäi-
sche Rechtsanwaltsverzeichnis einzutragen sind. Die Bundes-
rechtsanwaltskammer trägt die datenschutzrechtliche Verant-
wortung für die von ihr an das Europäische Rechtsanwalts-
verzeichnis übermittelten Daten. 
(5) Die Eintragung in die Verzeichnisse wird gelöscht, sobald 
die Zulassung erloschen oder der Rechtsanwalt Mitglied einer 
anderen Rechtsanwaltskammer geworden ist. Das Gesamtver-
zeichnis und die für das Europäische Rechtsanwaltsverzeich-

(4) Die Bundesrechtsanwaltskammer ermöglicht die Übermitt-
lung von Daten durch Abruf aus dem von ihr geführten Ge-
samtverzeichnis über das auf den Internetseiten der Europäi-
schen Kommission geführte Europäische Rechtsanwaltsver-
zeichnis. Zusätzlich zum Abruf bereitgestellt werden der Name 
und die Internetadresse der Anwaltskanzlei sowie von dem 
Rechtsanwalt selbst benannte Sprachkenntnisse und Tätigkeits-
schwerpunkte, soweit der Rechtsanwalt diese Daten der Bun-
desrechtsanwaltskammer zu diesem Zweck mitteilt. Die Sätze 1 
und 2 gelten nur für Daten, die in das Europäische Rechtsan-
waltsverzeichnis einzutragen sind. Die Bundesrechtsanwalts-
kammer trägt die datenschutzrechtliche Verantwortung für die 
von ihr an das Europäische Rechtsanwaltsverzeichnis übermit-
telten Daten. 
(5) Die Eintragung in die Verzeichnisse wird gelöscht, sobald 
die Zulassung erloschen oder der Rechtsanwalt Mitglied einer 
anderen Rechtsanwaltskammer geworden ist. Das Gesamtver-
zeichnis und die für das Europäische Rechtsanwaltsverzeichnis 

- 



nis vorgehaltenen Daten werden im Falle des Wechsels der 
Rechtsanwaltskammer berichtigt. 
(6) Das Bundesministerium der Justiz regelt die Einzelheiten 
der Führung des Gesamtverzeichnisses und der Einsichtnah-
me in das Gesamtverzeichnis sowie der Übermittlung an das 
Europäische Rechtsanwaltsverzeichnis durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates. 

vorgehaltenen Daten werden im Falle des Wechsels der Rechts-
anwaltskammer berichtigt. 
(6) Das Bundesministerium der Justiz regelt die Einzelheiten 
der Führung des Gesamtverzeichnisses und der Einsichtnahme 
in das Gesamtverzeichnis sowie der Übermittlung an das Euro-
päische Rechtsanwaltsverzeichnis durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates. 

 § 31a Besonderes elektronisches Anwaltspostfach Art. 7 Nr. 2 
 (1) Die Bundesrechtsanwaltskammer richtet nach Überprüfung 

der Zulassung und Durchführung eines Identifizierungsverfah-
rens in dem Gesamtverzeichnis nach § 31 für jeden eingetrage-
nen Rechtsanwalt ein besonderes elektronisches Anwaltspost-
fach ein. Das besondere elektronische Anwaltspostfach soll 
barrierefrei ausgestaltet sein. 
(2) Die Bundesrechtsanwaltskammer hat sicherzustellen, dass 
der Zugang zu dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach 
nur durch ein sicheres Verfahren mit zwei voneinander unab-
hängigen Sicherungsmitteln möglich ist. Sie kann unterschied-
lich ausgestaltete Zugangsberechtigungen für Rechtsanwälte 
und für andere Personen vorsehen. 
(3) Sobald die Zulassung erloschen ist, hebt die Bundesrechts-
anwaltskammer die Zugangsberechtigung zu dem besonderen 
elektronischen Anwaltspostfach auf und löscht dieses.“ 

Art. 7 Nr. 2: 01.01.2016 

 § 31b Verordnungsermächtigung Art. 7 Nr. 3 
 Das Bundesministerium der Justiz regelt durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten der 
Errichtung eines Verzeichnisdienstes besonderer elektronischer 
Anwaltspostfächer sowie die Einzelheiten der Führung, des 
Eintragungsverfahrens, der Zugangsberechtigung sowie der 
Barrierefreiheit. 

Art. 7 Nr. 3: 01.07.2014 

 § 49c Einreichung von Schutzschriften Art. 7 Nr. 4 
 Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, Schutzschriften ausschließ- Art. 7 Nr. 4: 01.01.2017 



lich zum Schutzschriftenregister nach § 945a der Zivilprozess-
ordnung einzureichen. 

§ 177 Aufgaben der Bundesrechtsanwaltskammer § 177 Aufgaben der Bundesrechtsanwaltskammer - 
(1) Die Bundesrechtsanwaltskammer hat die ihr durch Gesetz 
zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. 

(1) Die Bundesrechtsanwaltskammer hat die ihr durch Gesetz 
zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. 

- 

(2) Der Kammer obliegt insbesondere, 
1. in Fragen, welche die Gesamtheit der Rechtsanwalts-
kammern angehen, die Auffassung der einzelnen Kammern 
zu ermitteln und im Wege gemeinschaftlicher Aussprache die 
Auffassung der Mehrheit festzustellen; 
2. Richtlinien für die Fürsorgeeinrichtungen der Rechts-
anwaltskammern (§ 89 Abs. 2 Nr. 3) aufzustellen; 
3. in allen die Gesamtheit der Rechtsanwaltskammern 
berührenden Angelegenheiten die Auffassung der Bundes-
rechtsanwaltskammer den zuständigen Gerichten und Behör-
den gegenüber zur Geltung zu bringen; 
4. die Gesamtheit der Rechtsanwaltskammern gegenüber 
Behörden und Organisationen zu vertreten; 
5. Gutachten zu erstatten, die eine an der Gesetzgebung 
beteiligte Behörde oder Körperschaft des Bundes oder ein 
Bundesgericht anfordert; 
6. die berufliche Fortbildung der Rechtsanwälte zu för-
dern. 

(2) Der Kammer obliegt insbesondere, 
1. in Fragen, welche die Gesamtheit der Rechtsanwalts-
kammern angehen, die Auffassung der einzelnen Kammern zu 
ermitteln und im Wege gemeinschaftlicher Aussprache die Auf-
fassung der Mehrheit festzustellen; 
2. Richtlinien für die Fürsorgeeinrichtungen der Rechts-
anwaltskammern (§ 89 Abs. 2 Nr. 3) aufzustellen; 
3. in allen die Gesamtheit der Rechtsanwaltskammern be-
rührenden Angelegenheiten die Auffassung der Bundesrechts-
anwaltskammer den zuständigen Gerichten und Behörden ge-
genüber zur Geltung zu bringen; 
4. die Gesamtheit der Rechtsanwaltskammern gegenüber 
Behörden und Organisationen zu vertreten; 
5. Gutachten zu erstatten, die eine an der Gesetzgebung 
beteiligte Behörde oder Körperschaft des Bundes oder ein Bun-
desgericht anfordert; 
6. die berufliche Fortbildung der Rechtsanwälte zu för-
dern; 
7. die elektronische Kommunikation der Rechtsanwälte 
mit Gerichten, Behörden und sonstigen Dritten zu unterstützen. 

Art. 7 Nr. 5: 01.07.2014 

 
(Art. 8 (Änderung des EGRDG), Art. 9 (Änderung des PatG), Art. 10 (Änderung des MarkenG), Art. 11 (Änderung des 
GeschmacksMG), Art. 12 (Änderung der GBO), Art. 13 (Änderung der Schiffahrtsrechtlichen Verteilungsordnung), Art. 14 (Änderung 
der Handelsregisterverordnung), Art. 15 (Änderung der SchiffsRegO), Art. 16, Art. 17 (Änderung des VwVZG), Art. 18 (Änderung des 
OWiG) nicht aufgenommen.) 
 



Gerichtsverfassungsgesetz  (GVG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.07.2013 (BGBl. I, 
1938) 

Gerichtsverfassungsgesetz  (GVG) 
Änderungen durch das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.10.2013 (BGBl. I, 3786). 

Geändert durch / In-
krafttreten 

§ 191a § 191a - 
(1) Eine blinde oder sehbehinderte Person kann nach Maßga-
be der Rechtsverordnung nach Absatz 2 verlangen, dass ihr 
die für sie bestimmten gerichtlichen Dokumente auch in einer 
für sie wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht werden, 
soweit dies zur Wahrnehmung ihrer Rechte im Verfahren 
erforderlich ist. Hierfür werden Auslagen nicht erhoben. 

(1) Eine blinde oder sehbehinderte Person kann Schriftsätze 
und andere Dokumente in einer für sie wahrnehmbaren Form 
bei Gericht einreichen. Sie kann nach Maßgabe der Rechtsver-
ordnung nach Absatz 2 verlangen, dass ihr Schriftsätze und 
andere Dokumente eines gerichtlichen Verfahrens barrierefrei 
zugänglich gemacht werden. Ist der blinden oder sehbehinder-
ten Person Akteneinsicht zu gewähren, kann sie verlangen, dass 
ihr die Akteneinsicht nach Maßgabe der Rechtsverordnung 
nach Absatz 2 barrierefrei gewährt wird. Ein Anspruch im Sin-
ne der Sätze 1 bis 3 steht auch einer blinden oder sehbehinder-
ten Person zu, die von einer anderen Person mit der Wahrneh-
mung ihrer Rechte beauftragt oder hierfür bestellt worden ist. 
Auslagen für die barrierefreie Zugänglichmachung nach diesen 
Vorschriften werden nicht erhoben. 

Art. 19 Nr. 1: 01.07.2014 

(2) Das Bundesministerium der Justiz bestimmt durch 
Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Weise 
die in Absatz 1 genannten Dokumente und Dokumente, die 
von den Parteien zur Akte gereicht werden, einer blinden oder 
sehbehinderten Person zugänglich gemacht werden, sowie ob 
und wie diese Person bei der Wahrnehmung ihrer Rechte mit-
zuwirken hat. 

(2) Das Bundesministerium der Justiz bestimmt durch Rechts-
verordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, unter 
welchen Voraussetzungen und in welcher Weise die in Absatz 
1 genannten Dokumente und Dokumente, die von den Parteien 
zur Akte gereicht werden, einer blinden oder sehbehinderten 
Person zugänglich gemacht werden, sowie ob und wie diese 
Person bei der Wahrnehmung ihrer Rechte mitzuwirken hat. 

- 

 (3) Elektronische Dokumente sind für blinde oder sehbehinder-
te Personen barrierefrei zu gestalten, soweit sie in Schriftzei-
chen wiedergegeben werden. Erfolgt die Übermittlung eines 
elektronischen Dokuments auf einem sicheren Übermittlungs-
weg, ist dieser barrierefrei auszugestalten. Sind elektronische 
Formulare eingeführt (§ 130c der Zivilprozessordnung, § 14a 
des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 

Art. 19 Nr. 3 (Satz 1, 2) : 
01.01.2018 
Art. 19 Nr. 2 (Rest): 
01.07.2014 



Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, § 46f des 
Arbeitsgerichtsgesetzes, § 65c des Sozialgerichtsgesetzes, § 55c 
der Verwaltungsgerichtsordnung, § 52c der Finanzgerichtsord-
nung), sind diese blinden oder sehbehinderten Personen 
barrierefrei zugänglich zu machen. Dabei sind die Standards 
von § 3 der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung vom 
12. September 2011 (BGBl. I S. 1843) in der jeweils geltenden 
Fassung maßgebend. 

 
(Art. 20 (Änderung der Zugänglichmachungsverordnung), Art. 21 (Änderung des FamGKG), Art. 22 (Änderung des GNotKG), Art. 23 
(Änderung des WG) nicht aufgenommen.) 
 
  



Art. 24  Verordnungsermächtigung für die 
Länder 
 

Geändert 
durch / In-
krafttreten 

(1) Die Landesregierungen können für ihren 
Bereich durch Rechtsverordnung bestim-
men, dass § 130a der Zivilprozessordnung, 
§ 14 Absatz 2 und 4 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit, § 46c des Arbeitsgerichtsgesetzes, 
§ 65a des Sozialgerichtsgesetzes, § 55a der 
Verwaltungsgerichtsordnung, § 52a der Fi-
nanzgerichtsordnung, § 81 Absatz 4 Satz 1, 2 
und 5 der Grundbuchordnung, § 89 Absatz 4 
Satz 1, 2 und 5 der Schiffsregisterordnung, 
§ 95 Absatz 2 Satz 1, 2 und 5 des Gesetzes 
über Rechte an Luftfahrzeugen in der jeweils 
am 31. Dezember 2017 geltenden Fassung 
bis jeweils zum 31. Dezember des Jahres 
2018 oder 2019 weiter Anwendung finden. 
Die Fortgeltung der in Satz 1 genannten Vor-
schriften kann nur einheitlich bestimmt wer-
den.  

Art. 24 
01.01.2017 
(Außerkrafttre-
ten 
01.01.2022) 

(2) Die Landesregierungen können für ihren 
Bereich durch Rechtsverordnung bestim-
men, dass die in Artikel 26 Absatz 7 genann-
ten Bestimmungen ganz oder teilweise be-
reits am 1. Januar 2020 oder am 1. Januar 
2021 in Kraft treten. Sofern die Landesregie-
rung von der Ermächtigung nach Absatz 1 
Gebrauch gemacht hat, kommt nur ein In-
krafttreten am 1. Januar 2021 in Betracht. 

Art. 24 
01.01.2017 
(Außerkrafttre-
ten 
01.01.2022) 

(3) Die Landesregierungen können die E r-
mächtigungen nach den Absätzen 1 und 2 
durch Rechtsverordnung auf die Landesjus-
tizverwaltungen übertragen. 

Art. 24 
01.01.2017 
(Außerkrafttre-
ten 
01.01.2022) 

 
Artikel 25  
Verordnungsermächtigungen für den Bund 

Geändert 
durch / In-
krafttreten 

Die Bundesregierung kann von den durch 
dieses Gesetz eröffneten Ermächtigungen 
zum Erlass einer Rechtsverordnung nach 
§ 130a der Zivilprozessordnung, § 46c des 
Arbeitsgerichtsgesetzes, § 65a des Sozialge-
richtsgesetzes, § 55a der Verwaltungsge-
richtsordnung und § 52a der Finanzge-
richtsordnung ab dem 1. Januar 2016 Ge-
brauch machen.  

Art. 25 
01.01.2014 
(außer Kraft 
01.01.2018) 

 
Artikel 26  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2  bis 9 am 
1. Januar 2018 in Kraft.  
(2) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe d und Nummer 15 tr itt am 
Tag nach der Verkündung in Kraft. 
(3) Artikel 1 Nummer 18 und 19 tritt am 1. Januar 2 014 in 
Kraft. 
(4) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a und f, Nummer 3,  5, 6, 
8, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 25 und 27, Artikel 2  Nummer 1 
Buchstabe a und Nummer 3, Artikel 3 Nummer 1 und 4,  Ar-
tikel 4 Nummer 3, 5 und 7 Buchstabe c, Artikel 5 Nu mmer 3 



und 6, Artikel 6 Nummer 3, 5 und 6, Artikel 7 Numme r 3 und 
5, Artikel 12 Nummer 2, die Artikel 17, 18 Nummer 1 , 2 
Buchstabe b, Artikel 19 Nummer 1 und 2 sowie die Ar tikel 
20 bis 23 treten am 1. Juli 2014 in Kraft. 
(5) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe e, Nummer 26, Arti kel 3 
Nummer 6 und 7 sowie Artikel 7 Nummer 1 und 2 trete n am 
1. Januar 2016 in Kraft. 
(6) Artikel 7 Nummer 4 tritt am 1. Januar 2017 in K raft.  
(7) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b, Nummer 4, Artik el 2 
Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 4, Artikel 3 Nummer  5, 
Artikel 4 Nummer 4, Artikel 5 Nummer 4 sowie Artike l 6 
Nummer 4 treten am 1. Januar 2022 in Kraft. 
(8) Artikel 24 tritt am 1. Januar 2017 in Kraft und  am 1. Ja-
nuar 2022 außer Kraft. 
(9) Artikel 25 tritt am 1. Januar 2014 in Kraft und  am 1. Ja-
nuar 2018 außer Kraft. 
 


